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I. HAUSHALTSSATZUNG 

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017 

Aufgrund des § 100 aes KommunalvElrfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom' 
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 
_________ _ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen: 

§1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

1. im Ergebnisplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

2. Im Finanzplan mit dem 

72.262.400 EUR 

73.330.700 EUR 

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 63.750.600 EUR 

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 61.471.900 EUR 

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investilionstätigkeit auf 12.404.900 EUR 

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investilionstätigkeil auf 13.230.300 EUR 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der FInanzierungstätigkeit auf 

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 

festgesetzt. 

§ 2 

1.864.300 EUR 

3.393.000 EUR 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 

825.400 EUR 
festgesetzt. 

§3 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 

o EUR 
festgesetzt. 
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Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 

wird auf 

festgesetzt. 

§4 

§5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie fOlgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

§6 
weitere Festsetzungen 

78.000.000 EUR 

340 v. H. 

390 v. H. 

400 v. H. 

1. Haushaltsvermerke gern. Punkt 3.3 "Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes" 

2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mal, 
15. August und 15. November fällig. 

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden: 

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt, 

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn 
dieser 30 Euro nicht übersteigt. 

Bitterfeld-Wolfen, den 

Wust 

Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
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11. Vorbericht 



11. VOR B E R ICH T 

1. Allgemeines zum Haushalt der Stadt 

1.1 Aktuelle Rahmenbedingungen 

Mit der Haushaltssatzung 2017 wird nunmehr die Planung für 
Haushaltsjahr der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorgelegt. Die 
Haushaltsentwicklung der Stadt Bitterfeld-Wolfen hält 
Konsolidierungsbemühungen weiter an. Es ist ein 

Fehlbetrag i. H. v. 1.068.300 Euro 

zu veranschlagen. 

das 10. doppische 
besorgniserregende 

trotz intensiver 

Der Erlass zur "Vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleiches" des Ministeriums 
für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 22. November 2013 (Ergänzung zu 
diesem Erlass vom 02.04.2014) galt für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016. Der Anfrage der 
Stadt Bitterfeld-Wolfen diese Erlasslage zu verlängern und somit eine Hilfestellung für eine 
geordnete, rechtssichere Haushaltsführung zu geben wurde seitens des Landes keine 
Rechnung getragen. 
Dementsprechend kann der dargestellte Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2017 nicht rechnerisch 
kompensiert werden. 
Entsprechend der äußerst sparsamen und konsolidierend wirkenden Haushaltsplanung für 
das Jahr 2017 konnte der zu veranschlagende Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr jedoch 
um ca. 1,7 Mio. EUR verringert werden. 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen gilt in ihrer Einwohnergrößenklasse als steuerstarke Kommune. 
Sie kann mit diesen Erträgen jedoch die ihr obliegenden Aufgaben nicht erfüllen. 
Weiterführend ist zu konstatieren, dass die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich des 
Landes nicht auskömmlich sind und im Saldo sogar einen negativen Betrag ausweisen. 
Die Stadt ist somit seit Jahren nicht in der Lage zu agieren, sondern nur zu reagieren und 
dies auch nur in bescheidenem Maße. 
So steigt der Reparaturstau ebenso wie der Investitionsstau an der kommunalen Infrastruktur 
weiter an und sorgt dafür, dass die Kosten für unumgängliche Maßnahmen letztendlich 
höher liegen als sie es bei tumusmäßigen Instandsetzungen und Reinvestitionen sein 
würden. 

Wie sich die Situation im Einzelnen darstellt zeigen die weiterführenden Erläuterungen in 
diesem Vorbericht. 
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Wirkung des Finanzausgleiches und der Gemeindefinanzreform 

Die negative Entwicklung begann für die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit der wirtschaftlichen und 
damit verbundenen Bankenkrise im Jahr 2008 und konnte in den letzten Jahren vor allem 
durch die Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (FAG LSA) 
nicht beendet werden. Der Saldo aus den Zuwendungen (Erträge) und den Umlagen 
(Aufwendungen), welche die Stadt gemäß des Finanzausgleichgesetzes (FAG LSA) sowie 
des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) erhält bzw. iahlen muss, entwickelt sich 
folgendermaßen: 

Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen aus FAG LSA und GFRG: 

InMlo EulO 

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-8,2 -12,6 -11,8 -14,4 -15,8 -16,5 

Diese Erträge und Aufwendungen sind seitens der Stadt nicht beeinf/ussbar. Sie wirken sich 
aber in erheblichem Maße auf das Jahresergebnis aus. 

Das folgende Diagramm zeigt einen Vergleich der Jahresergebnisse im mittelfristigen 
Planungszeitraum der Jahre 2015 bis 2020. Gegenübergestellt werden: 

• das .Jahresergebnis gesamt" - tatsächlich erreichtes bzw. veranschlagtes 
Jahresergebnis 

und daneben 

• das .Jahresergebnis ohne FAG und GFRG' - fiktives Jahresergebnis, wenn die 
Erträge und Aufwendungen gem. FAG und GFRG nicht berücksichtigt werden. 

Jahresergebnisse im Vergleich 

14.000.000 
12.000.000 
10.000.000 .' 

8.000.000 
0 6.000.000 ~ 
::s 4.000.000 '" .5 2.000.000 

0 .... 
-2.000.000 "..--~ .......... ~ 
-4.000.000 

-.. .... - ... 
""---.~ 

-6.000.000 
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

._11 ...... Jahresergebnis 
gesamt 

993.623 -2.774.300 -1.068.300 -2.882.400 -3.982.200 -4.209.100 

,- Jahresergebnis 
ohne FAG und GFRG 

9.187.953 9.811.500 10.699.800 11.525.400 11.807.700 12.252.700 

Durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt erfährt das System des 
Finanzausgleichs ständig eine Fortschreibung. 

6 



Haushaltskonsolidierung und Maßnahmeplan 

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen muss aufgrund der geplanten Entwicklung der weiterhin 
negativen Jahresergebnisse auch zukünftig an ihrem Haushaltskonsolidierungskonzept 
festhalten und es fortschreiben. Während sich die nicht beeinflussbaren FAG-Zahlen immer 
stärker negativ auf das Ergebnis auswirken, unterliegen die beeinflussbaren Faktoren keiner 
Aufwandssteigerung. 

Das in der Vorjahresplanung vorausgesagte Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017 
kann nicht erreicht werden: 

ausgewiesenes Jahresergebnis aus 2016 für 2017 -357.300 Euro 
Y~I~IJ.§q.t11~g!~r:.f~b!Q.~tr@gltJ:!~\!~1J.~11§~~qllD.9..~Ql? ____ =1~OJ!.Il.·;l9!tl;lIIQ 

die planungsseitige Verschlechterung beträgt -711 .000 Euro 

Die finanziellen Vorgaben des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind bereits in die 
Ergebnis- und Finanzplanung eingeflossen. 

Auf Grund der besorgniserregenden Haushaltsentwicklung der Stadt Bitterfeld-Wolfen war 
die Kommunalaufsichtsbehörde gezwungen, die Nichtbeanstandung des Haushaltes 2015 
sowie die Genehmigung der Liquiditätskreditermächtigung von Auflagen abhängig zu 
machen, um sicher zu gehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gesichert 
werden kann. Parallel zum vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept wurde ein Katalog 
mit 36 zu prüfenden Maßnahmen in vier Maßnahmegruppen erstellt. 

In seiner Sitzung am 8. Juli 2015 beschloss der Stadtrat den Maßnahmeplan zur Umsetzung 
der Auflagen der Kommunalaufsichtsbehörde (Beschlussnummer 074-2015). Die Umsetzung 
der beschlossenen Maßnahmen wird stetig kontrolliert und (auch gegenüber der 
Kommunalaufsichtsbehörde) abgerechnet. Seit dem Haushaltsjahr 2016 fließen diese mit in 
das Haushaltskonsolidierungskonzept ein 

Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit 

Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt entwickelt seit dem Jahr 
2012 ein System weiter, dass die Leistungsfähigkeit einer Kommune messbar machen soll. 

Die Modellphase dieses Systems zur Sicherung bzw. Wiedererlangung der dauernden 
Leistungsfähigkeit anhand von doppischen Haushaltskennzahlen (HKS-LSA-Doppik) wird 
weitergeführt. Aufgrund eines Punktesystems wird die Leistungsfähigkeit der Kommune 
berechnet. 

Erklärtes Ziel dieses Systems soll es laut des Schreibens des Ministeriums für Inneres und 
Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 7. Juni 2012 sein, " ... den Kommunen eine konkrete 
präventive kommunalaufsichtliche partnerschaftliche Beratung und Betreuung zukommen 
lassen zu können ... ". Dieses Ziel konnte das System noch nicht erreichen, da es bisher nicht 
über die reine Abfrage der geforderten Kennzahlen hinaus eingesetzt wird. 

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen beteiligt sich seit ihrem Beginn an der Modellphase. Sie wurde 
durch das Ministerium auch aufgefordert, die abgefragten Kennzahlen und deren 
Auswertung zu würdigen. Auch aufgrund der Bedenken der kommunalen Spitzenverbände 
und sogar des Landesrechnungshofes gegen eine zu frühe Einführung des HKS-LSA
Doppik, ist die Modellphase mehrfach verlängert worden. 
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Ungeachtet dieser Schwierigkeiten muss sich die Stadt diesen Vergleichen stellen und dabei 
aber alle Möglichkeiten nutzen, ihre Besonderheiten zu verdeutlichen, auch wenn diese nicht 
direkt in einer Kennzahl ausgedrückt und bewertet werden können. 

Derzeit werden die Kennzahlen ausschließlich auf der Basis der Haushaltspläne noch nicht 
jedoch für die Jahresabschlüsse erhoben. Folgende Gesamtpunktzahlen und Bewertungen 
ergaben sich für die vergangenen Planjahre, wobei ab 2015 andere Bewertungs
schwerpunkte gesetzt wurden: 

2012 ./. 53 Punkte 
2013 ./. 38 Punkte 
2014 ./. 51 Punkte 
2015 .I. 68 Punkte 
2016 ./. 67 Punkte 

wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit 
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit 
wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit 

Folgende Leistungsgruppen können erreicht werden: 

Leistungsgruppe 

1. Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit 

2. Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit 

3. Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 

4. Wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit 
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+ 27 bis 0 

./. 1 bis ./. 25 

./. 26 bis ./. 50 

ab ./. 51 



1.2 Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft • 
Leitbild, Ziele und Kennzahlen 

Die kommunalen Produkte (Aufgaben) rücken im Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) in den Mittelpunkt der Betrachtung, es handelt sich um die zu 
steuernden Elemente des Haushaltes. 

Um sie besser abrechnen zu können oder auch um eine Tendenz über mehrere Jahre oder 
einen Vergleich mit anderen Kommunen zu ermöglichen, ist die gemeinsame Festlegung von 
Zielen und die Bildung von zugehörigen Kennzahlen zur Erfolgsmessung für die Produkte 
gesetzlich vorgeschrieben. Den Teilplänen ist eine Übersicht über die Produkte sowie deren 
Ziele, Leistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beizufügen. 

Bereits im Haushalt 2012 wurden erstmals .mittelfristige Entwicklungsziele bzw. 
Handlungsschwerpunkte" festgeschrieben und zwar zusätzlich zu den bereits vorher 
flächendeckend festgelegten .strategischen Zielen". Dieses Vorgehen wurde für den 
vorliegenden Haushaltsplan weiter fortgeführt. 

Die Basis bieten Stadtratsbeschlüsse und alle aktuellen Maßnahmen aus dem 
Konsolidierungskonzept 2017, die sich nicht nur auf finanzielle Einsparungen beziehen, 
sondern durchaus Handlungen vorschreiben und somit der Ansatz für ein Leitbild sein 
könnten. In Fortführung des Themas wird im Anschluss in loser Folge auf Schwerpunkte der 
Haushaltswirtschaft eingegangen. 

Vorangestellt ist eine Übersicht, welche die Zuschüsse zu den im Haushalt abgebildeten 
Produkten in kompakter Form zeigt, die auch in wesentlichen Teilen zur Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit der Kommune im Rahmen des Haushaltskennzahlensystems heran 
gezogen werden. 
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Übersicht über die Zuschüsse zu den Produkten 
in Euro In Prozent 

B Produkt Zuschuss 
Kosten-

cfeCkungs-grad 

01 11.11.01 Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich -812.600 8,96 
11.11.02 Ratsarbeit -478.500 0,04 
11.12.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -305.80.0 0,07 
11.14.01 Örtliche Rechnungsprüfung -308.200 0,00 
11.15.06 Bürgerservice -173.100 0,12 
11.15.07 Interessenvertretung der Beschäftigten -65.900 0,00 
12.22.01 Meldeangelegenheiten -303.400 45,18 
28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums -311.800 0,00 

02 11.12.02 Personalangelegenheiten -829.800 0,48 
11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten -272.200 0,22 
11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung -115.100 77,23 

11 11.12.01 Zentraler Service -2.719.800 7,62 
11 .15.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -600.000 1,33 
11 .15.04 Verwaltungsarchiv -202.900 0,98 
12.12.01 Wahlen und Statistik -119.300 8,37 

12 26.10.01 Bereitstellung Kullumaus -350.000 36,57 
27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken) -293.000 13,90 
28.10.01 Kulturförderung -50.700 16,61 
28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen -419.600 0,47 
33.10.01 Förderung von Trägem der Wohlfahrtspflege -72.500 0,41 
35.15.01 Wohngeld- und sonstige soziale Hilfen und Leistungen -338.000 0,12 
36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend -117.500 6,60 

13 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes -1.272.800 8,83 
36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung In KIndereinrichtungen -3.299.000 48,47 
42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Spor1hallen ·plätzen I Sportförderung -1.037.600 18,65 

20 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen -523.100 0,00 
11.13.02 Kasse und Buchhaltung -527.700 0,04 
11 .13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern -324.600 1,67 
11.13.04 Vollstreckung -444.900 19,82 

30 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten -455.500 3,76 
12.21 .03 Gewerbeangelegenheiten -217.600 13,75 
12.21.04 Verkehrsangelegenheiten -1.083.500 22,80 
12.22.02 Personenstandswesen -228.300 23,39 
12.60.01 Brandschutz -1.751.500 9,59 
12.80.01 Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden 0 0,00 
31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen -211.000 22,85 
55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention -21.700 7,26 

41 11.15.08 Gebäudemanagement -228.200 85,58 
51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben -767.700 80,13 
52.10.03 Bauordnungsrechtl. Verfahren, Bauordnung und Bauaufsicht -175.400 43,13 
53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung -760.000 1,94 
54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen. BrOcken, Tunnel -4.797.900 43,49 
54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie Winterdienst -893.300 23,54 

42 11 .15.01 Grundstücksmanagement -331.500 49,57 
42.40.02 Bere~stellung und Betrieb von Freibädern -33.500 19,28 
53.80.02 Bereitstellung von öffen~ichen Toiletten -23.300 13,06 
55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen -2.437.200 6,38 
55.20.02 ÖffenUiche Gewässer und Grundwasserregulierung -89.100 59,33 
55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen -222.800 79,49 

43 11.13.05 Beteiligungsmanagement -96.500 88,44 
51 .10.01 Entwicklung von Bauleitplänen,SanierungSe und Entwicklungsmaßn. -620.700 8,83 
53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen tür die Versorgung (Konzessionen) 1.489.600 >500,00 
57.10.01 Wirtschaftsförderung -224.800 19,08 

90 61 .10.01 Steuern 42.494.000 
61.10.02 Zuweisungen und Umlagen -11687.500 
61.20.01 SonslJge FIOanzdienstlelstungen -1.004.000 
61.20.02 Ernst-Thronicke-Stiftung 0 100,00 

ErgebniS -1.068.300 
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Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft 

Die vorangegangene Übersicht stellt ausschließlich auf die finanzielle Ausstattung der 
Produkte des städtischen Haushaltes ab. Alleingestellt führte dies zu einer einseitigen 
Betrachtung: Deshalb werden im Anschluss, wie bereits angekündigt, einzelne 
Schwerpunkte der Tätigkeit der Stadt in loser Folge näher erläutert. 

Investitionen 

Das Investitionsvolumen bleibt im Vergleich zum Vo~ahr relativ konstant, allerdings ist bei 
den Maßnahmen selbst eine Schwerpunktverschiebung erkennbar. 

Im Haushaltsjahr sind keine STARK IJI - Maßnahmen veranschlagt, da zunächst die 
Maßnahmen aus dem Jahr 2016 weiter realisiert werden und die entsprechende 
Kreditermächtigung weiter gilt. 

Die Maßnahmen im Bereich der Beseitigung der Schäden, welche durch das Hochwasser im 
Juni 2013 entstanden sind, haben keinen Ansatz im aktuellen Haushaltsjahr 2017 und 
werden ggf. über Haushaltsermächtigungen fortgeführt. Die Hochwassermaßnahmen 
umfassen eine Investitionssumme von 4,2 Mio. Euro, die zu 100 Prozent durch 
entsprechende Fördermittel gedeckt werden. 

Zur Erhöhung des Investitionsvolumens trägt vor allem die neutral veranschlagte Maßnahme 
"Breitbandversorgung im Stadtgebiet' mit 5.000.000 Euro bei. 

Die Anlage ,,3.6 Verteilung der Investitionsein- und auszahlungen auf die Budgets" gibt seit 
2017 auch Auskunft über die Deckungsquote der Investitionen je Budget. So ist ablesbar, 
dass im Budget 43 Investitionen von 5 Mio. Euro durchgeführt werden, diese aber zu 
100 v. H. durch Einzahlungen gedeckt sind (Breitbandversorgung). Auch das Volumen der 
Investitionen im Budget 41 - vornehmlich Straßenbaumaßnahmen - ist mit 4,9 Mio. Euro 
sehr hoch, allerdings auch die Deckungsquote mit 82,2 v. H. Somit wird auch deutlich, dass 
für alle investiven Maßnahmen im Brandschutzbereich (Budget 30) sehr wenig Einzahlungen 
zu erwarten sind, die Deckung der Auszahlungen durch Einzahlungen sind nur zu 12,8 v. H. 
gegeben. 

Die Investitionsauszahlungen werden planungsseitig nicht zu 100 Prozent von Einzahlungen 
aus Fördermitteln, Verkaufspreisen, Spenden und Beiträgen gespeist. Aus diesem Grund ist 
im § 2 der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung i. H. v. 825.400 Euro eingestellt. 

Investive Anschaffungen 

Als Teilbereich der Investitionen sind die investiven Anschaffungen von wesentlicher 
Bedeutung für die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit, 
der Ausstattung der Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten sowie auch hier der 
Erfüllung der Pflichtaufgabe des Brandschutzes. Auf die investiven Anschaffungen entfällt 
ein Investitionsvolumen von 1.058.100 Euro im Haushaltsjahr 2017, einschließlich des 
Hubrettungsfahrzeuges mit Anschaffungskosten von 680.000 Euro. 
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Im Einzelnen sind alle invesliven Maßnahmen unter VII. Anlagen .Übersicht über die 
Investitionsmaßnahmen" in ihrer mittelfristigen Planung aufgeführt, darüber hinaus auch in 
den Teilfinanzplänen A und B der Budgets. 

Brandschutz - Brandschutzbedarfsplan - Löschwasserkonzept 

Die Gemeinde hat gem. des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen
Anhalt eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, 
einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, 
sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. Darüber hinaus sind 
die notwendige Ausrüstung (Fahrzeuge und Geräte) sowie die Anzahl der zu besetzenden 
Funktionen durch eine Risikoanalyse zu ermitteln. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikoanalyse beschloss der Stadtrat den 
Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen (Beschluss 263-2012 vom 17. Juli 2013). 
Solche Risiko- und Bedarfsanalysen waren bisher i. d. R. alle 2 Jahre fortzuschreiben. Dazu 
wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine .Gutachterliche Stellungnahme verbunden mit einer 
Standortanalyse" der Ortswehren im Haushaltsplan veranschlagt. 

Mit Beschluss Nr. 069-2015 wurde die Grundlage der Auftragserteilung zur Erstellung der 
Fortschreibung der Risikobedarfsplanung und der Standortplanung für die Wehren der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen geschaffen. 

Teil der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Löschwasserversorgung im 
gesamten Stadtgebiet. Bereits im 1. Entwurf der o.a. Auftragsarbeit wurde die in Teilen des 
Stadtgebietes unterdurchschnit!liche Löschwasserversorgung deutlich und bildete die 
Grundlage, um mit Beschluss 114-2016 eine Löschwasserkonzeption als Auftragsarbeit zu 
vergeben. 

Hierbei soll zum April 2017 u.a. eine Prioritätenliste für notwendige Maßnahmen in der 
Löschwasserversorgung sowie eine tabellarische Löschwasserübersicht mit einem Soll- Ist
Vergleich erstellt werden, mit dem Ziel der nachfolgenden gezielten Verbesserung der 
Löschwasserversorgung für Bit!erfeld-Wolfen. 

Die Sicherung des Brandschutzes (Produkt 12.60.01) gehört zweifellos zu einer der 
wichtigsten Aufgaben der Stadt. Daher stellt diese im Haushaltsplan mit 1,7 Mio. Euro den 
fünfthöchsten Produktzuschuss in der Ergebnisplanung dar und bindet zusätzlich ein 
Investitionsvolumen i. H. v. 1,4 Mio. Euro. Eine Übersicht aller Produkte ist im Vorbericht 
unter dem Punkt 1.2 "Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft" enthalten. 

Finanzierung 

Zur Finanzierung eier Vorhaben sind insbesondere unter dem Punkt 2.3.2 .Der Finanzplan 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen" und auch in den Budgeterläuterungen zum .Budget 90 - Zentrale 
Finanzen" umfangreiche Erläuterungen gegeben. 

Darüber hinaus geben auch die Erläuterungen im Vorbericht zu allen Erträgen Auskunft über 
Herkunft und Verwendung der Finanzmittel. 
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Liquidität 

Das Haushaltskonsolidierungskonzept enthält die wesentlichen Aussagen zur Liquiditäts
entwicklung der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Planjahr und in den Folgejahren. Der 
Gesamtfinanzplan bietet die Übersicht zu den geplanten Ein- und Auszahlungen in 
kompakter Form. 

Technologiepark 

Mit den einvernehmlichen Beschlüssen zu der 5. und 6. Änderungssatzung des 
Zweckverbandes Technologiepark Mitteldeutschland im Jahr 2013 erlangte der 
Zweckverband wieder Handlungsfähigkeit. Insbesondere wurden dabei der 
Aufgabenbestand reduziert und die Regelungen zur finanziellen Ausstattung neu gefasst. 

Parallel wurde der Auflösungsbeschluss aus dem Jahr 2009 aufgehoben. Es wird somit 
davon ausgegangen, dass der Zweckverband perspektivisch weitergeführt und der 
Haushaltsansatz sich in den Folgejahren kontinuierlich weiter reduzieren wird. Eine direkte 
Übernahme von Verbindlichkeiten durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen erscheint aus heutiger 
Sicht abgewendet. 

Die durch erhebliche Unterstützung der Kommunalaufsichtsbehörde erfolgten 
Verständigungen und daraus resultierenden o.g. Neuregelungen erlauben nunmehr einen 
besseren Planungsprozess insbesondere in finanzieller Hinsicht. 

Der mit der 7. Änderungssatzung beschlossene Austritt der Stadt Zörbig aus dem Verband 
wurde umgesetzt. Im Rahmen der beschlossenen und umgesetzten 
Auseinandersetzungsvereinbarung im Jahr 2015 sind keine zusätzlichen finanziellen 
Belastungen für die verbleibenden Verbandsmitglieder entstanden. 

Neustrukturierung der städtischen Beteiligungen 

Mit Datum vom 18. Juni 2013 wurde die Verschmelzung zur Stadtentwicklungsgesellschaft 
Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) mit Wirkung zum 1. Januar 2013 vollzogen. Damit sind die 
Entwicklungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH und die IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 
zu einer kommunalen STEG rechtswirksam fusioniert. 

Der ursprüngliche Gedanke, den BOP-Firmenverbund in die STEG zu integrieren musste im 
Frühjahr 2013 verworfen werden, da hier unvorhersehbare finanzielle Risiken auftauchten. 
Leider machten diese die umgehende Einleitung einer Liquidation beim BOP-Firmenverbund 
erforderlich, so dass vom ursprünglichen Ziel, der Einrichtung einer "großen" STEG Abstand 
genommen wurde. Die Liquidation des BOP-Firmenverbundes verläuft planmäßig und wird 
nicht vor Ende 2017 abgeschlossen sein. Entsprechende Stadtratsbeschlüsse wurden 
jeweils im Vorfeld gefasst. Eine theoretische Nachschlusspflicht bestand nur bis zum 
31.12.2014. 

Steuerlicher Querverbund - Bäder-GmbH 

Nach entsprechenden Beschlussfassungen im Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen trat mit 
Wirkung zum 01. Januar 2013 der steuerliche Ouerverbund der neu gegründeten 
Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (Bäder GmbH) und der Stadtwerke Bitterfeld-
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Wolfen mbH (SWBW) in Kraft. Dazu wurden nach Gründung der Bäder GmbH die bisher 
direkt in kommunaler Hand gehaltenen Anteile der SWBW in diese eingelegt. Zum 1. Januar 
2013 hat die Stadt mit der Bäder-GmbH einen Pacht-und Nutzungsüberlassungsvertrag 
geschlossen, um den Betrieb der Bäder steuerlich zu optimieren. Durch diesen Pachtvertrag 
entstand bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen ein weiterer Betrieb gewerblicher Art. 

Durch die getätigten Umstrukturierungen wird eine Verrechnung von Jahresüberschüssen 
der SWBW mit einem Großteil der Verluste der Bäder-GmbH umsetzbar. Dies reduziert die 
Steuerbelastung (insbesondere Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer) auf 
kommunaler Ebene erheblich und ermöglicht eine direkte Nutzung der Vorsteuergewinne der 
SWBW zur Verlustdeckung des Bäderbetriebes. Die positiven Effekte für den kommunalen 
Haushalt belaufen sich bei entsprechender Gewinnsituation der SWBW auf einen hohen 
sechsstelligen Eurobetrag pro Jahr. Seit dem Jahr 2014 sind aufgrund dessen keinerlei 
kommunale Bezuschussungen für die Bäder-GmbH mehr vorgesehen. Die Umsetzung des 
Querverbundes verläuft planmäßig. 

Schlüsselprojekte der Stadtentwicklung 

Im Jahr 2010 legte der Stadtrat 7 Schlüsselprojekte zur Stadtentwicklung der Stadt Bitterfeld
Wolfen fest: 

1. Stadt am See 
2. Campus Rathaus Bitterfeld-Wolfen 
3. Goitzschesee 
4. Bildungsnetz Bitterfeld-Wolfen 
5. Öffentlicher Personennahverkehr 
6. Wege und Zeichen 
7. Stadtumbau I STEK I energetische Stadterneuerung. 

Auf die Entwicklung der einzelnen Projekte soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Fakt ist aber, dass sich die Verfolgung dieser Schlüsselprojekte in verschiedenen Produkten 
mit ihren vereinbarten Zielen und den zugehörigen Kennzahlen im vorliegenden Dokument 
widerspiegeln. 

Stadtentwicklungskonzept (STEK) 

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) als Teii des Schlüsselprojektes Nummer 7 baut auf 
das gemeinsame integrierte Stadtentwicklungskonzept (GINSEK) aus dem Jahr 2006 auf. In 
diesen Konzepten wird die weitere Entwicklung der Stadt für einen definierten Zeitraum 
(GINSEK 2006-2013, STEK 2015-2025) unter den sich ändernden Bedingungen dargestellt. 
Nachdem im GINSEK nur auf die Wohnungspolitik eingegangen wurde, beinhaltet das STEK 
auch Bereiche weiterer Standortfaktoren - diese werden in Form von Fachbeiträgen 
angesprochen! abgehandelt. Das STEK, wie auch schon das GINSEK davor, ist Grundlage 
für die Fördermittelbereitstellung durch das Land Sachsen-Anhalt. 

14 



Eigenbetrieb .. Stadthof Bitterfeld-Wolfen" - Leistungsbeziehung und Darstellung 

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen verfügt über einen Eigenbetrieb, den "Stadthof Bitterfeld-Wolfen". 

Der Gesetzgeber legte mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens für das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2006 fest, dass, wenn eine 
Gemeinde die Doppik einführt, auch die Eigenbetriebe nach diesen Regelungen umzustellen 
sind. D. h. der Eigenbetrieb "Stadthor' hätte als Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan in den 
Haushaltsplan der Stadt integriert werden müssen. Auch in anderen betroffenen Gemeinden 
regte sich Unverständnis, weil diese Verfahrensweise defakto einer Auflösung der 
Eigenbetriebe und der Umwandlung in kommunale Regiebetriebe gleichkommen würde. 

Im Jahr 2009 fällte das Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt die 
Entscheidung, dass den betreffenden Gemeinden ein Wahlrecht eingeräumt wird. Die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen verfährt seit 2013 wie folgt: 

Das Dokument zur Haushaltssatzung 2017 der Stadt umfasst, wie in den Vorjahren auch, 
den "Haushaltsplan des Stadthofes" als Beschlussbestandteil. Dieser wurde vorab am 
13. September 2016 (Beschluss 156-2016) durch den Betriebsausschuss beschlossen. 

Mit dem Stadthof besteht eine direkte Leistungsbeziehung, wie mit anderen Unternehmen 
auch. In der Anlage ,,3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof und den 
einzelnen Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2017" sind die entsprechenden Beträge 
ausgewiesen. 
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1.3 Besonderheiten bei der Aufstellung des 
Haushaltsplanes 2017 

Der Aufbau und der Inhalt des vorliegenden Dokumentes veränderten sich nicht im Vergleich 
zu den Vo~ahren. 

Das vorliegende Dokument wurde wie im Vorjahr gemäß der rechtlichen Bestimmungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sowie gemäß der 
am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen
Anhalt (KomHVO), welche die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO Doppik) ersetzt 
hat, aufgestellt. 

1.3.1 Erweiterung der Ziele und Kennzahlen der Produkte 

Alle Produktbeschreibungen sind im Rahmen der Haushaltsplanung von den 
Budgetverantwortlichen überprüft, überarbeitet und aktualisiert worden. Dabei lag auch in 
diesem Jahr ein Schwerpunkt auf der Überprüfung der Aufgabenbeschreibung, 
Aktualisierung der gesetzlichen Vorschriften, Festschreibung von Zielen und den 
zugehörigen Kennzahlen. 

Einige Kennzahlen bzw. Fallzahlen wurden neu aufgenommen. z. B. im Produkt 12.22.01 im 
Budget 01. Diese Kennzahlen weisen nur Werte in den Spalten ..Ist 2015" und "Plan 2017" 
auf. 

Neu gestaltet ist in den Produktblättern, soweit vorhanden, der Anstrich .Beiträge zu 
mittelfristigen Entwicklungszielen I Handlungsschwerpunkte". Hier werden nur noch 
Verweise auf die zugrunde liegenden Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes" 
(HHK) und des Maßnahmenplanes (MP) gegeben, da die Maßnahmen dort aktualisiert und 
ausführlich beschrieben sind. 

1.3.2 Verschiebung und Zusammenfassung von Produkten 

~. Veränderungen der Organisation 
(siehe dazu auch Punkt ,3.1 Übersicht zur Budgetbildung") 

... sind im Vergleich zum Vorjahr nicht durchgeführt worden. 

~. Veränderungen von Produkten 
(siehe dazu auch Punkt ,3.2 BudgetObersicht - Produktzuordnung") 

... sind im Vergleich zum Vo~ahr nicht durchgeführt worden. 
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1.4 Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes 

1.4.1 Budgetierung und Deckungsfähigkeit 

Grundsätzlich gilt gern. § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass: 

die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und 
die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen 
dienen. 

Innerhalb der Budgets sind gern. § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen 
gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis 
verschlechtert. Gemäß § 18 Abs. 4 KomHVO LSA wird erklärt, dass grundsätzlich für alle 
Aufwendungen, die nicht zu horizontalen Budgets gehören, die dort genannte 
Deckungsfähigkeit gilt. 

Der Begriff .Budget" wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit .Geld
beutel" übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, 
dass den Organisationseinheiten bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen 
Verfügung gestellt werden. Die Budgetierung ist eine besondere Bewirtschaftungsform zur 
Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung. 

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen 
entwickelt und geplant wird, um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit 
verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden 
Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige 
Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist. 

Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen 
diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gern. § 105 KVG LSA genehmigt werden. In 
diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus 
Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche 
muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. 
überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des 
Jahresergebnisses erzeugt werden. Diese über- oder außerplanmäßigen Vorhaben sind je 
nach Volumen von der Oberbürgermeisterin zu genehmigen oder vom Stadtrat zu 
beschließen. 

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine 
quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung 
vorzunehmen, um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden 
zu können. 

Aufgrund gesetzlicher und verwaltungsstruktureller Besonderheiten besteht die 
Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
vorzunehmen. 

Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind: 

horizontale Budgets, 
• die bilanziellen Abschreibungen und 
• interne Leistungsbeziehungen. 
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Wie eben aufgezeigt, gibt es Aufwendungen, die aus verwaltungstechnischen Gründen von 
der umfassenden Deckung innerhalb der Budgets ausgeschlossen sind. Dabei handelt es 
sich um gleichartige Aufwendungen, die in allen Budgets anfallen, aber zentral bewirtschaftet 
werden und deshalb in horizontalen Budgets zusammengefasst werden. Insbesondere sind 
das die Aufwendungen für: 

Personal und Versorgung, 
Aus- und Fortbildung, 
Softwarewartung, 
Stadthofleistungen (nur Budget 41 und 42), 
Versicherungsbeiträge, 
Dienstreisen 
Fernmeldegebühren, 
Bücher und Zeitschriften, 
Formulare sowie 
Abwicklung von Schadensfällen. 

Eine zahlenmäßige Übersicht und weitere Erläuterungen zu den horizontalen Budgets sind 
unter Punkt 3.3 aufgeführt. 

1.4.2 Zweckbindung 

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch 
dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der 
Verwendungszweck vorgegeben. 

Der § 17 KomHVO ermöglicht eine weitere flexible Bewirtschaftung, indem festgelegt ist, 
dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet 
werden dürfen. Die Berechtigung ergibt sich eindeutig aus der genannten Vorschrift. Dies gilt 
ohne Einschränkungen. 

Ein Beispiel für die Zweckbindung nach § 17 KomHVO sind im Ergebnishaushalt die 
festgeschriebenen Mittel nach § 5 Ziffer 5 des Gebietsänderungsvertrages (Brauchtum). 
Diese Ansätze werden nach Höhe und Verwendung genau durch den jeweiligen 
Ortschaftsrat festgelegt. 

Nach Prüfung der gegebenen Voraussetzungen (Herkunft der Mittel oder sachlicher 
Zusammenhang) gilt dies vor allem für Erträge, deren Höhe im Rahmen der 
Haushaltsplanung schwer voraus gesagt werden können. Dies betrifft zum Beispiel 
Spenden, die durch die Festlegung des Spenders zweckgebunden verwendet werden, für 
Erträge aus Versicherungsleistungen (Schadensfälle müssen reguliert werden) und auch für 
zweckgebundene Zuweisung, die höher als geplant gezahlt werden. Hierbei handelt es sich 
nur um Beispiele zur Umsetzung des § 17 KomHVO und nicht um eine abschließende 
Aufzählung. 

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen 
und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem 
Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen 
zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge 
werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit ausgenommen. 
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Mehraufwendungen und -auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie durch zweckgebundene Mehrerträge und/ oder 
-einzahlungen bewirkt wurden. Siehe auch zu diesem Thema Punkt 3.3 des Vorberichtes. 

1.4.3 Übertragbarkeit 

Aufwendungen und Auszahlungen können gem. § 19 Abs. 1 KomHVO (ganz oder teilweise) 
für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar - bei Baumaßnahmen und 
Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der 
Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann (siehe dazu Punkt 3.8 des Vorberichtes). 

In der nunmehr gültigen KomHVO wurden die Regelungen zur Übertragbarkeit im § 19 unter 
dem Abs. 3 erweitert. Die Regelungen zur Übertragbarkeit gelten nun auch für über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn bis zum Ende des 
Haushaltsjahres entsprechende Verpflichtungen eingegangen, die Zahlung aber noch nicht 
geleistet wurde und im folgenden Jahr die Deckung geWährleistet ist. 

In der Rechtsvorschrift des § 19 KomHVO finden sich keine Regelungen über 
Ermächtigungsübertragungen für Erträge und Einzahlungen. Hier greift die Regelung des 
§ 31 Abs. 3 Gemeindekassenverordnung (GemKVO). Zweckgebundene und im 
Haushaltsjahr nicht verbrauchte Erträge bzw. Einzahlungen können in das Folgejahr 
übertragen werden und dann auch zusätzlich zum Planansatz des Folgejahres für 
zweckentsprechende Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden. 

Weitere haushaltswirtschaftlich relevante Erklärungen zur 
Bewirtschaftung enthält der Punkt 

3.3 "Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes". 
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1.5 Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltes 

1.5.1 Die Bestandteile eines doppischen Haushaltes 

Grundsätzlich besteht das doppische Haushaltskonzept aus drei Komponenten, die in 
einem engen Zusammenhang stehen: 

Finanzplan (Finanzrechnung), 
Bilanz (Vennögensrechnung) und 
Ergebnisplan (Ergebnisrechnung). 

Die folgende Grafik stellt ihr Zusammenspiel dar: 

I"lnanz· 
rechnung 

6 Einzahlungen 

7 Auszahlungen 

Bilanz (Vermögensrechnung) 

Aktiva Passiva 

o Immaterielles 2 Eigenkapital 
Vermögen und 
Sachanlagen 

3 Veroindlich-
1 Finanzanlagen, kelten I umlaUfvermögen

l 

t:rgeDnlS· 
rechnung 

4 Erträge 

5 Aufwendungen 

Uberschuss 
oder Fehlbetrag 

Der Finanzplan (Finanzrechnung) enthält alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen 
(Zahlungsströme). Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage. Damit bildet der 
Finanzplan die Grundlage für die Finanzsteuerung. 

Die Bilanz stellt die Vermögensübersicht der Stadt dar. Sie enthält die oben aufgeführten 
Hauptelemente. Sie ersetzt die kameralen Vermögens-, Schulden- und Rücklagen
übersichten völlig. Die vollständige Bilanz ist keine Anlage des Haushaltsplanes. 
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO müssen nur bestimmte Positionen aus der Bilanz, und zwar 
die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Übersicht über den Stand der 
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, dem Haushaltsplan beigefügt werden. 

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen der Kommune geplant und abgebildet. Durch die zu bildenden 
Summen soll nachgewiesen werden, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob 
gegebenenfalls ein Fehlbedarf entsteht. 
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Nach § 1 Abs. 1 KomHVO besteht der Haushaltsplan aus: 

1. dem Ergebnisplan, 
2. dem Finanzplan, 
3. den Teilplänen und 
4. dem Stellenplan. 

(grün) 

(grün) 

(grünlweiß) 

(blau) 

Dem Haushaltsplan beizufügen sind nach § 1 Abs. 2 KomHVO: 

1. der Vorbericht, 
2. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 
3. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, 
4. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 
6. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse 

der Sondervermögen 
7. eine Budgetübersicht und 

(weiß) 

(gelb) 

(gelb) 

(gelb) 

(gelb) 

(weiß) 

8. wenn notwendig, ein beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept. 

Der Haushalt gliedert sich in den Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzplan) und die Teilpläne 
je Budget. 

Die Teilpläne sind wie folgt aufgebaut: 

1. Erläuterungen zum Budget, 
2. Teilergebnisplan mit Ausweis des Ergebnisses je Produkt, 
3. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht, 
4. Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen, 
5. Produktbeschreibungen und 
6. Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Produktes. 

Grundsätzlich wird der Haushaltsplan nach § 4 KomHVO in 3 Planungsebenen 
unterteilt: 

1. Gesamtplanebene, 
2. Budgetebene und 
3. Produktebene. 

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide: 

1. die Teilsumme der Sachkonten ergeben das Produkt, 
2. die Teilsummen der Produkte ergeben das Budget, 
3. die Summe der Budgets ergeben den Gesamtplan. 

Für JEDEN haushaltsrechtlichen Sachverhalt wird EIN Untersachkonto (USK) mit folgenden 
festgeschriebenen Parametern angelegt: 

Budget 
Produkt 
KostensteIle 
Sachkonto 

= in welcher organisatorischen Einheit 
= für welche Aufgabe 
= in welcher Einrichtung 
= wofür 

werden Mittel verbraucht, 
werden Mittel verbraucht, 
werden Mittel verbraucht, 
werden Mittel verbraucht. 

Diese Herangehensweise ermöglicht eine vielfältige Auswertung der Haushaltsvorgänge auf 
allen Planungsebenen und allen genannten Parametern. 
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1.5.2 Gliederung des Haushaltes 

Die KomHVO (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor: 

1. nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen oder 
2. nach der örtlichen Organisation mit Produktorientierung. 

Der Stadtrat hat sich bereits mit dem Arbeitshaushalt 2008 für die 2. Variante entschieden, 
d. h. nach der Darstellung des Gesamtplanes folgen Teilpläne je Organisationseinheit. Diese 
bilden ein Budget (Fachbereichsbudgets). Den Budgets sind Aufgaben (Produkte) 
zugeordnet, die in der ausschließlichen Verantwortung des Bereiches erstellt, geplant und 
abgerechnet werden. 

Die allgemeinen Regeln zur Bewirtschaftung und Budgetierung des Haushaltes werden unter 
Punkt 1.4 erläutert. Darüber hinaus sind spezielle Regelungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur 
Bewirtschaftung des Haushaltes unter Punkt 3.3 aufgeführt. 

Der Vorbericht enthält außerdem unter dem Punkt 3.1 eine .Übersicht zur Budgetbildung" 
anhand der Organisationsstruktur sowie unter Punkt 3.2 die "Budgetübersicht", welche die 
eindeutige Zuordnung der Produkte zu den Budgets zeigt. 

Schaubild zur Gliederung des Haushaltsplanes 

Gesamtplan 
I 

I I 

Ergebnisplan Finanzplan 

I I 
Teilergebnisplan Teilfinanzplan A 

mit Produktübersicht Zahlungsübersicht 

I I 
I Produktbeschreibung Teilfinanzplan B 

mit Kennzahlen Maßnahm eübersicht 

I . 
Produktinfonnation mit 

Sachkonten 
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2. Der Haushalt 2017 

2.1 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

Die mittelfristige Finanzplanung hat bis zum Jahr 2020 sowohl im Ergebnisplan als auch im 
Finanzplan keinen verbindlichen Charakter. Sie dient lediglich dem Zweck, auf der Grund
lage von Berechnungen, Erfahrungswerten, Schätzungen, Analysen und Hochrechnungen, 
die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltes insgesamt, aber auch einzelner Positionen 
darzustellen. Die mittelfristige Planung wird jährlich aktualisiert und wenn möglich präzisiert. 

Das Finanzausgleichsgesetz LSA (FAG) trifft Regelungen über die Ausstattung der 
Kommunen mit den für die Aufgabenerledigung erforderlichen finanziellen Mitteln und dem 
zwischengemeindlichen Finanzausgleich. Die Kommunen erhalten nach Maßgabe dieses 
Gesetzes in der Regel vom . Land Sachsen-Anhalt allgemeine und investive 
Finanzzuweisungen. Darunter wird als zumindest anteiliger Ausgleich für die Wahrnehmung 
von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis auch eine Auflragskostenerstattung gewährt. 

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO LSA hat sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung am 
Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA (Haushaltsausgleich) auszurichten. So sind für die 
einzelnen Jahre Erträge und Aufwendungen ausgeglichen zu planen und die Einzahlungen 
sollen so geplant werden, dass sie mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. 
Dieses Ziel kann planungsseitig in den Jahren 2016 bis 2020 sowohl im Ergebnisplan als 
auch im Finanzplan, nicht erreicht werden. 

Allerdings gilt gem. § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA der Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der 
Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann. Die 
voraussichtliche Höhe der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz ist in der Anlage 
"Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" zum Stichtag 1. Januar 2017 
mit 80,3 Mio. Euro angegeben. Zur Beurteilung ist hier auch die Position Eigenkapital der 
städtischen Bilanz heranzuziehen. 

in Mio. Euro 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 

Ergebnisplan 994 -2.774 -1.068 -2.882 -3.982 -4.209 

Finanzplan 1.645 -2.245 -75 -2.084 -3.642 -3.952 

Die mittelfristige Entwicklung des Haushaltes der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist zusätzlich zu den 
in diesem Vorbericht ausgeführten Erläuterungen auch umfangreich in dem 
"Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2017" 
(Beschluss 204-2016) beschrieben. Es werden dort umfangreiche Maßnahmen zur 
Entlastung des städtischen Haushaltes aufgezeigt. 
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2.2 Der Ergebnisplan 

2.2.1 Allgemeine Einführung 

Der Ergebnisplan ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung, da sich 
sein Saldo (Jahresergebnis) auf das Eigenkapital der Stadt auswirkt. Hier zeigt sich der 
Zusammenhang zwischen den 3 Komponenten des doppischen Haushaltes, denn das 
Jahresergebnis, ob es sich um einen Fehlbetrag oder um einen Überschuss handelt, 
verändert das in der Bilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend. 

Der Ergebnisplan enthält gem. § 2 KomHVO sämtliche ergebniswirksame Erträge und 
Aufwendungen. Dazu zählen insbesondere auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und 
Aufwendungen, wie z. B. aus internen Leistungsbeziehungen und die Abschreibungen. 

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die "Ordentlichen Erträge" sowie 
die "Ordentlichen Aufwendungen" und weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus 
der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden 
Aufwendungen und Erträge aus der Erzeugung und dem Vertrieb der von der Kommune 
erstellten und abgegebenen Produkte. 

Das Außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen, die 

in ihrer Art ungewöhnlich sind, 
sehr selten vorkommen und 
von wesentlicher Bedeutung sind. 

2.2.2 Der Ergebnisplan 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

in Euro Erträge Aufwendungen 

Ergebnis der laufenden 
72.140.500 73.208.800 Verwaltungstätigkeit 

Außerordentliches Ergebnis 0 0 

Interne Leistungsbeziehungen 121.900 121.900 

Summe 72.262.400 73.330.700 
_._-------

Jahresfehlbetrag J. 1.068.300 
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Erläuterung zum Jahresfehlbetrag 

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 beträgt 1.068.300 Euro. 
Dieser ist sowohl im § 1 der Haushaltssatzung als auch in der Gesamtergebnisrechnung 
nachvollziehbar. 

Mit dem Erlass "Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleiches" des Ministeriums 
für Inneres und Sport des Landes' Sachsen-Anhalt vom 22. November 2013 wurde für alle 
Kommunen eine Möglichkeit geschaffen, den Haushaltausgleich rechnerisch zu 
vereinfachen. Dieser Erlass galt für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 und darf nicht mehr 
angewendet werden 
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~ Erträge 

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 

Hauptertragsquelle einer Kommune sind die Steuern, die Gemeindeanteile (GA) an den 
Gemeinschaftssteuern sowie die allgemeinen Finanzzuweisungen. 

In Euro 

Erträge aus Steuern Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

58,6 % der ordentlichen Erträge 37.088.302,82 41.032.000 42.269.000 

davon 

Grundsteuer A 48055,86 47.000 48.000 

Grundsteuer B 5.691 .687,89 5.650.000 5.650.000 

Gewerbesteuer 19.236.296,64 23.124.000 24.000000 

GA Einkommensteuer 8.486.538,65 8.500.000 8.750.000 

GA Umsatzsteuer 3.100.111,16 3.200.000 3.300.000 

Vergnügungssteuer 392.660,75 340.000 340.000 

Hundesteuer 113.479,12 155.000 165.000 

Zweitwohnungssteuer 19.472,76 16.000 16.000 

Die Höhe der Steuersätze sind für das Haushaltsjahr 2017 mit der Haushaltssatzung 
unter § 5 beschlossen und erfahren im Vergleich zum Vo~ahr keine Änderung. Sie sind 
außerdem für alle Ortsteile seit dem · Haushaltsjahr 2012 einheitlich. Die 
Zweitwohnungssteuer wird seit dem Jahr 2014 erhoben (Beschluss 191-2012). Weitere 
Aussagen zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben enthält das Budget 90. 
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zelle 2) 

In Euro 
Erträge aus Zuwendungen und Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 
Umlagen 
25,2 % der ordentlichen Erträge 17 .881.420,51 18.532.900 18.212.100 

davon 

Allgemeine Zuweisungen vom Land 

Schlüsselzuweisungen A+B 8.052.703.00 4.373.500 4.707.900 

Schlüsselzuweisung B neu 4.175.620,00 4.114.000 4.026.000 
Zuweisung. zur Stärkung der 286.552,00 286.500 0 kommunalen Finanzkraft 
Auftragskostenerstatlung 2.471 .820,00 2.459.000 2.766.000 

Zuweisungen fur laufende Zwecke 

vom Bund 63.910,35 232.100 761.400 

vom Land 1.160.355,93 4.614.900 3.359.700 

von Gemeinden, -verbänden 1.544.897,21 1.752.200 1.780.600 

vom sonstigen öff. Bereich 100,00 0 0 

von verbundenen Unternehmen 2.060,08 14.000 0 

von sonst. öff. Sonderrechnung 54.624,60 73.700 91.200 

von privaten Unternehmen 13.218,49 1.200 1.200 

von übrigem Bereich 55.558,85 611.800 718.100 

Den hier ausgewiesenen .,Allgemeinen Zuweisungen" und der .,Auftragskostenerstattung 
vom Land" steht die zu zahlende Finanzkraftumlage in Höhe von 3.715.500 Euro gegenüber 
(Aufwand unter Zeile 13). Nähere Erläuterungen zur Wirkung des FAG im Haushaltsjahr 
2017 und darüber hinaus sind unter dem Punkt 1.1 im Vorbericht und umfangreich im 
Konzept zur Haushaltskonsolidierung ausgeführt. Weitere Erläuterungen sind im Budget 90 
enthalten. 

Der Anstieg der Erträge in der Position "Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund" beruht 
auf der um 88.600 Euro erhöhten Förderung der Maßnahme "Soziale Stadt- BIWAQ III -
Bildung , Wirtschaft, Arbeit im Quartier 2014-2020" sowie der um 40.000 Euro erhöhten 
Förderung der Maßnahme "nachhaltige Transformation urbaner Räume - reproduktive 
Stadt". Neu zu veranschlagen waren hier die Fördermittel für das Bundesprogramm 
"Demokratie erleben" mit 80.000 Euro und die hier darzustellende "Umlage Betreuungsgeld" 
mit 320.600 Euro. Allen Maßnahmen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. 

Die "Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land" enthalten Fördermittel für nicht investive 
Projekte der Stadt selbst oder für investive Maßnahmen Dritter, die nicht zu bilanzieren sind, 
weil die Stadt zu keinem Zeitpunkt das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gütern erhält. 
Diese Fördermittel werden weitergeleitet und spiegeln sich aufwandsseitig vornehmlich in 
den Zeilen 13 und 14 des Ergebnisplanes wieder. Die Aufstellungen der Einzeimaßnahmen 
sind den Budgeterläuterungen zu den Budgets 41 und 43 zu entnehmen. Solche 
Sachverhalte werden auch in der Position "Zuweisungen für laufende Zwecke vOn übrigem 
Bereich" abgebildet. In diesen Fällen werden die Gelder aber nicht vom Land gezahlt, 
sondern z. B. von Vereinen, Genossenschaften oder anderen Organisationen. 
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In den "Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden" sind 
die Zuwendungen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiFöG) i.H.v. insgesamt 1.751.800 Euro 
enthalten. Die Geschwisterpaushaie, welche bis 2016 auch an dieser Stelle veranschlagt 
war, ist unter dem Sachkonto 44820 "Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden" in der Planzeile 5 enthalten. Eingehend und ausführlich erläutert wird 
die finanzielle Abwicklung des KiFöG im Teilplan des Budgets 13. Festzustellen ist, dass es 
hier zu jährlichen Änderungenl Abweichungen in der Darstellung kommen kann und wird. 
Dies ist immer dem Ausreichungs- bzw. Abrechnungsverfahren der entsprechenden 
Institution (Land, Landkreis) zum KiFöG geschuldet. 

Sonstige Transfererträge (Zeile 31 

... waren nicht zu veranschlagen. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 41 

... sind die Erträge, welcne oie Kommune fUr die Erbringung ihrer Leistungen dem 
Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungsgebühren 
sowie um Nutzungsgebühren, z. B. für Standgebühren, Bibliotheksnutzung, Friedhofs
gebühren, Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der 
Kindertagesstätten. 

in Euro 
Erträge aus öffentlich-rechtlichen 

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 
Leistungsentgelten 
3,5 % der ordentlichen Erträge 2.680.004,60 2.524.500 2.508.400 

davon 

Verwaltungsgebühren 511.209,62 470.300 457.200 

Benutzungsgebühren 2.168.794,98 2.054.200 2.051.200 
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Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen (Zeile 51 

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten entstehen zum Einen aus erziel baren 
Mieten und Pachten oder Verkaufserlösen und zum Anderen aus Ersatzleistungen für 
Schadensfälle, die in gleicher Höhe als Aufwand geplant werden. 

Kostenerstattungen können an die Kommune geleistet werden durch den Bund, das Land, 
die Gemeinden und die Gemeindeverbände, durch den sonstigen öffentlichen Bereich, 
verbundene Unternehmen oder durch private Unternehmen. Sie beinhalten im wörtlichen 
Sinne einen Ersatz von Kosten, die der Kommune dadurch entstehen, dass sie für eine 
andere Stelle Aufgaben erledigt hat. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten
oder um Unterhaltungskostenerstattungen. Von der KomBa erhielt die Stadt beispielsweise 
Erstattungen i. H. v. 275.694,89 Euro im Jahr 2015 für das überlassene Personal (öffentliche 
Sonderrechnungen). Dieser Ertrag entfällt ab 2016, da das Personal zur Stadt Bitterfeld
Wolfen zurückkehrte. 

Erträge aus privatrecht/ichen 
Leistungsentgelten, 
Kostenerstattungen und -umlagen 

2,1 % der ordentlichen Erträge 
darunter 
privatrechtliche Leistungsentgelte 

Mieten und Pachten 

Erträge aus Verkäufen 

Ersatzleistungen Schadensfalle 
Kostenerstattungen 

vom Land 
von Gemeinden, -verbänden 

von verbundenen Unternehmen 

von äffen!!. Sonderrechnungen 

von privaten Unternehmen 

von ubrigem Bereich 

Ergebnis 2015 

1.728.525,41 

849.527,50 

14.207,47 

111.751,48 

21.866,65 
206.749,81 

41.484,44 

275.694,89 

69.888,61 

81.054,32 

in Euro 

Plan 2016 Plan 2017 

1.347.400 1.505.200 

864.600 869600 

18.500 18.500 

186.000 215.000 

23.200 22.700 
42.900 184.700 

46.400 47.300 

0 0 

50.900 33.400 

86.7 00 86.500 

Die "Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" enthalten im Jahr 2017 
neu die Geschwisterpauschale gem. KiFöG 151.600 Euro. Rückwirkend wird die zutreffende 
Darstellung im Sachkonto 44820 auch umgesetzt, was das Ergebnis des Jahres 2015 auch 
wiederspiegelt. 
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Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 61 

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind 
aber den obigen Planzeilen nicht zuzuordnen. 

in Euro 

Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

9,0 % der ordentlichen Erträge 7.368.120,85 6.767.100 6.480.200 

darunter: 

Konzessionsabgaben 1.593.255,13 1 600.000 1.515.000 

Steuererstattungen 123.355,34 32.800 17.400 

Auflösung Sonderposten 4.688.280,66 4572.300 4.556400 
Bußgelder, Säumniszuschläge, 
Vollstreckungsgebühren und 277.224,66 281.100 291.500 
Stundungszinsen sowie 
Ordnungsgelder 
andere sonstige Erträge 686.005,06 280.700 99700 

darunter 

für Darstellung Brauchtum 318.785,00 0 0 

fur Betnebskostenerstaltung 291329,68 209.500 28.500 

für Nutzungsentschädigungen 75.890,38 71.200 71.200 

Die Erträge aus den Konzessionen werden im Budget 43 abgehandelt. 

Seit 2015 verringerte sich der Ertrag aus der Erstattung von Körperschaftssteuer nunmehr 
auf 0 Euro in 2017 aufgnund des Rechtsformwechsels der KOWISA. Der Sachverhalt ist im 
Budget 43 näher erläutert. 

Die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" im Jahr 2015 sind ermittelt, aber bisher 
ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung 2015 berücksichtigt, d.h. es hat noch keine 
Verteilung auf die Budgets bzw. Produkte stattgefunden. 

Die "anderen sonstigen Erträge" im Jahr 2014 enthalten u. a. die Gegenposition für die 
Buchung der Brauchtumsmittel. Dies ist technisch notwendig, denn der Aufwand für die 
Brauchtumsmittel wird gemäß der Berechnung, nachzuvollziehen in der Budgeterläuterung 
zum Budget 01, im Budget 01 - Oberbürgermeisterbereich veranschlagt und im jeweiligen 
Jahresverlauf durch Umbuchungen den zutreffenden Produkten in der zutreffenden Höhe 
technisch zur Verfügung gestellt. 

Außerdem werden die "anderen sonstigen Erträge" für die jahresübergreifenden 
Erstattungen von Betriebskosten für die Einrichtungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
kaufmännisch vorsichtig geplant. Im Jahr 2016 war in dieser Position noch die Erstattung für 
die Abwasserdruckleitung im Technologiepark i. H. v. 182.500 Euro enthalten. 
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FInanzerträge (Zeile 71 

Vorrangig bestimmt wird dieser Planansatz von den Erträgen aus den Beteiligungen. 
Außerdem sind die Zinserträge sowie die Verzinsung der Gewerbesteuer in dieser Position 
zu veranschlagen. 

in Euro 

Finanzerträge Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

1,6 % der ordentlichen Erträge 1.089.211,71 1.157.300 1.165.600 

davon 

ZInserträge 20.158,86 44.100 28.400 

Erträge aus Beteiligungen 519.420,00 737.200 737.200 

Verzinsung Gewerbesteuer 548.412,85 375.000 400000 

Die in 2017 gezeigten "Zinserträge" von 28.400 Euro beruhen nicht auf Geldanlagen der 
Stadt, sondern ausschließlich auf den Zinserträgen für das Vermögen der beiden Stiftungen. 

Die Erträge aus Beteiligungen sinken für die KOWISA aufgrund eines Rechtsformwechsels 
in den Jahren 2016 und 2017 im Vergleich zu 2015. Die näheren Erläuterungen enthält das 
Budget 43. 

Die vorausgesagten Erträge aus den Beteiligungen bei den Wohnungsunternehmen Neubi 
und WBG sind für die Jahre 2016 und 2017 für beide jeweils mit 150.000 Euro konstant. Im 
Jahr 2015 konnten hier keine Erträge erzielt werden. 

Aktivierte Eigenfeistungen und Bestandsveränderungen (Zeile 81 

... waren nicht zu veranschlagen. 
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> Aufwendungen 

Personalaufwendungen (Zeile 101 und Versoraungsaufwendungen (Zelle 111 

Bei den Personalkosten handelt es sich um ein horizontales Budget. Diese Aufwendungen 
können von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden. Sie setzen sich 
zusammen aus den Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Die 
Versorgungsaufwendungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2016 unter Zeile 11 veranschlagt. 
Ab dem Jahr 2017 wird auch dieser Betrag in der Zeile 10 als Personalaufwendung 
dargestellt. Die Budgeterläuterung des Budgets 01 enthält dazu weitere Aussagen. 

Weitere Informationen zu horizontalen Budgets und deren Bewirtschaftung sind unter dem 
Punkt 3.3 aufgeführt. 

Die Berechnung der Personalkosten (25,8 % der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt auf der 
Basis des Stellenplanes sowie der aktuellsten Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst. 
Umfangreiche Auskunft zur Entwicklung dieser Aufwandspositionen gibt das 
Haushaltskonsolidierungskonzept. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 121 

Die Position beinhaltet die Aufwendungen, welche die Kommune zur Leistungserbringung 
benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grund
stücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden. 

In Euro 
Aufwendungen für Sach- und Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Dienstleistungen 
18,3 % derordentl. Aufwendungen 11,630.237,56 13.894.700 13.429.500 

darunter 
Unterhaltung der Grundstücke 788621,96 856.300 714.000 und baulichen Anlagen 
Unterhaltung des sonstigen 1.225.754,43 2.645.200 2.635.600 unbeweglichen Vermögens 
Mieten, Pachten, Leasing 903.991,59 934.400 936600 
Bewirtschaftung der Grund- 3.914.874,19 4.296.600 4.301 .600 stücke und baulichen Anlagen 
Örtliches Brauchtum 317700 313800 311 .800 

Leistungsentgelt ÖPNV 0 0 0 

Leistungen des Stadthofes 3 413.746,24 3.151.700 3.286400 

Sonstige Dienstleistungen 278.421,55 790.500 359.000 

Insgesamt gestalten sich diese Aufwendungen relativ konstant im Vergleich zum Vorjahr. 
Eine Reduzierung um 465.200 Euro kann dennoch verzeichnet werden. 
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Die Notwendigkeit, Reparaturen und Erhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden zu 
leisten, ist weiterhin in hohem Maße vorhanden. Grund hierfür ist der immense 
Investitionsslau in der Stadt, der immer kostenintensivere Reparaturen nach sich zieht. 
Trotzdem ist eine Senkung dieser Aufwandart durchgeführt worden, um dem geforderten 
Haushaltsausgleich näher zu kommen. Allerdings konnte dies nur durch das Verschieben 
notwendiger Maßnahmen in die Folgejahre, insbesondere nach 2018, erreicht werden. 
Daneben ist auch die Einzeimaßnahme ,Abriss leerstehende Wohngebäude 
Kraftwerkssiedlung OT Bitterfeld" im aktuellen Haushaltsjahr nicht veranschlagt. In 2016 
waren hierfür 155.500 Euro vorgesehen. Erst in 2018 sind wieder 88.000 Euro veranschlagt. 

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bleibt insgesamt konstant. Im 
Jahr 2017 werden jedoch größere Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßen, dafür 
aber weniger für das sonstige unbewegliche Vermögen veranschlagt. Diese Planposition 
enthält auch, analog zu den in der Zeile 2 abgebildeten Erträgen, Aufwendungen für 
Gehwegerneuerungen und Neubau von Knotenpunkten. Eine vollständige Übersicht dieser 
Maßnahmen enthält das Budget 41. 

Die Leistungen des Stadthofes sind in einer besonderen Übersicht unter Punkt 3.7 am Ende 
des Vorberichtes detailliert aufgeführt. 

Die Position sonstige Dienstleistungen enthielt für das Planjahr 2016 500.000 Euro für die 
Bereitstellung der Breitbandversorgung für die noch nicht versorgten Gebiete der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen. Dem stand ein geplanter Ertrag (Zeile 2) i. H. v. 400.000 Euro gegenüber. 
Im Jahr 2017 wird die Breitbandversorgung nicht mehr im Ergebnisplan, sondern im 
Finanzplan als Investition veranschlagt. Deshalb ist für die übrigen Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistungen ein Anstieg um 68.500 Euro zu verzeichnen, welcher 
Konzepterstellungen im Stadtentwicklungsbereich betrifft. 

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13) 

Für die hier geleisteten Aufwendungen erhält die Kommune keine Gegenleistungen. Eine 
besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gem. 
§ 18 Finanzausgleichsgesetz (FAG) unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Land
kreises berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße 
gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). 

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Finanzkraftumlage zu zahlen. Diese belastet den 
Haushalt jährlich mit einem weiteren Aufwand von durchschnittlich 3,8 Mio. Euro. 

Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale 
Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als . Transferaufwendungen 
und Umlagen". 

33 



in Euro 
Transferaufwendungen und 

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 
Umlagen 
39,8 % der orclentl. Aufwendungen 27.019.431,56 30.360.300 29.169.600 

darunter 

Zuweisungen! Zuschüsse an 

Zweckverbände 714.255,94 521.600 550.700 

sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 

verbundene Unternehmen 528.023,94 635.000 624,600 

an äff. Sonderrechnungen 43.536,00 43.500 51.500 

an übrige Bereiche 1.538.776,44 2.688.600 3.134.400 

Zuschusse "Soziale Stadt" 1.013.814,24 2.652.800 1.540.100 
und .Ruckbau" 

sowie 

Gewerbesteuerumlage 1.632.151,00 2.023.400 2.100.000 

Finanzkraftumlage 3.728.404,00 3,825.500 3.715.500 

Kreisumlage 17.820.470,00 17.969.900 17.452.800 

Die zu zahlende Kreisumlage stellt allein 23,8 Prozent der ordentlichen Aufwendungen 
dar. Dies sei nur zur Verdeutlichung gesagt, denn die Höhe dieses Aufwandes kann durch 
die Stadt selbst nicht beeinflusst werden (siehe dazu auch Punkt 1.1). 

Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zelle 13" Transferaufwendungen" 

.~ Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 531300) 

in Euro 

Empfänger B 
Ergebnis Plan Plan 

2015 2016 2017 

Unterha~ungsverband Mulde 42 104.106,69 100.000 105.000 

Unterhaltungsverband Fuhne I Ziethe 42 2.797,74 4.500 4.000 

Abwasserzweckverband "Westliche Mulde" 43 16.291,51 16.700 16.300 

Zweckverband .Bergbaufolgelandschaft Goitzsche" 43 100.400,00 100.400 100.400 

Zweckverband .. TechnologiePark Mitteldeutschland" 43 490.660,00 300.000 325.000 

Gesamt 714.255,94 521.600 550.700 
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~ Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich (Sachkonto 531400) 

Empfänger B 

keine 

Ergebnis 
2015 

o 

Plan 
2016 

o 

In Euro 
Plan 
2017 

o 

<. Zuweisungen an verbundene Unternehmen, SondeNermögen und Beteiligungen 
(Sachkonto 531500) 

Empfänger B 

Zuschuss Großprojekte (Arbeitsförderungsprojekte) 02 

BIWAQIII 02 

Wohnungsuntemehmen für Rückbau Leerstand 41 

Stadtentwicklungsgesellschaft Bilterfeld-Wolfen mbH 
(STEG) - ehemals für Emeuerungsgesellschaft 41 
Wo~en-Nord mbH (EWN) 

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) 43 

Zuschuss EB .Stadlhor Attersteilzeit-Ausglelch 43 

Gesamt 
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Ergebnis 
2015 

0,00 

70.266,94 

3.640,00 

60.690,00 

211.427,00 

176.000,00 

524.023,94 

Plan 
2016 

0 

222.400 

40.400 

60.700 

211 .500 

100.000 

635.000 

in Euro 
Plan 
2017 

600 

311.300 

40.500 

60.700 

211.500 

0 

624.600 



0) Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 531800 - ohne Zuschüsse für investive 
Maßnahmen Dritter) 

in Euro 

Empfänger B 
Ergebnis Plan Plan 

2015 2016 2017 
darunter 

Träger der Wohlfahrtspflege 12 21.281,50 21.400 22.800 

Jugendverein Greppin 12 1.947,10 4.000 6.000 

Zuschuss Mehrgenerationenhaus 12 0 50.000 50.000 

Theaterprojekt 12 15.500,00 6.000 0 

Freier Träger Club Linde 12 20.250,00 27.000 27.000 

MDSE Sicherungsmaßnahmen Grundwasser 42 50.000,00 50.000 50.000 

Betreiber Tiergehege OT Bitterfeld 42 30.000,00 30.000 30.000 

Betreiber Tiergehege OT Reuden 42 47.000,00 47.000 47.000 

Betreiber Tiergehege OT Greppin 42 70.000,00 70.000 70.000 

Stiftung .zukunftssicherung Thalheim" 90 12.877,28 33.700 25.000 

ZWJschensumme Zuschuss verschiedene 268.855,88 339.100 327800 

KiTa freie Träger OT Bitterfeld 13 458.919,95 720.000 730.000 

KiTa freie Träger OT Wolfen 13 475.253,42 570.000 640.000 

KiTa freie Träger OT Thalheim 13 30.192,33 50.000 60.000 

KiTa freie Träger OT Holzweißig 13 11.447,07 20.000 20.000 

KiTa freie Träger OT Greppin 13 24.948,89 50.000 80.000 

KiTa freie Träger OT Bobbau 13 37.735,41 50.000 60.000 

Zwischensumme Zuschuss KITa freie Träger 1.038497,07 1.460000 1590000 

Gesamt 1.307.352,95 1.799.100 1.917.800 

Die jährlichen Schwankungen der Personal- und Sachkostenzuschüsse an die 
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft hängen ursächlich mit den jeweiligen 
Gesetzesänderungen des KiFöG zusammen (siehe auch Erläuterungen zum Budget 13 
sowie hier zu Zeile 2 des Ergebnisplanes). 

Neben den hier gezeigten Sachkonten mit den Nummern 531300, 531400, 531500 und 
teilweise 53180 sind darüber hinaus in den Sachkonten 531500, 531800 und 531820 
Zuschüsse enthalten, die investive Maßnahmen Dritter betreffen, welche durch Fördermittel 
des Landes und/ oder Spenden finanziert werden. Die Stadt fungiert hier als Antragsteller für 
die Bewilligung der Fördermittel und reicht diese weiter. Die Maßnahmen sind im Einzelnen 
in den Budgeterläuterungen (insbesondere des Budgets 41) aufgeführt. 
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Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 141 

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des im Land Sachsen-Anhalt geltenden 
Sachkonten rahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplanes eingeordnet werden 
dürfen. 

in Euro 

Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

3,5 % der ordentJ. Aufwendungen 1.073.695,45 2.627.800 2.595.500 

darunter 

Inanspruchnahme von Rechten 379.486,33 346.400 318000 und Diensten 
Veröffentlichungen, Repräsen- 149.528,04 54.600 71.200 
tation und Veranstaltungen 
Post- und Fernmeldegebühren 141.620,82 173.900 168800 
Sachverständigen-, Gerichts- 174.134,86 508.100 377.200 und Beratungsaufwendungen 
A1lgememer Geschäftsbedarf 183.743,55 206.900 190200 

Versicherungsbeiträge 206.602,21 212.600 228.000 

Steuern 163.774,39 147400 111500 

Bundesdruckerei 206.181,73 185.000 150.000 

Erstattungen an pnvate Dritte 119.830,01 396100 566800 

In der Position Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden 
im Ergebnis des Jahres 2015 zutreffend die Aufwendungen für Honorare für 
Brauchtumsveranstaltungen i. H. v. 73.730,82 Euro gebucht, da sie von der Aufwandsart her 
hier auch darzustellen sind. Planungsseitig sind die Brauchtumsmittel in der Zeile 12 im 
separaten Sachkonto 52921 Brauchtum je Ortsteil als Gesamtbetrag geplant. 

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz für Veröffentlichungen, Repräsentation und 
Veranstaltungen. Ein Grund dafür sind die Aufwendungen für das Bundesprogramm 
"Demokratie erleben" mit 10.000 Euro. Im Jahr 2015 schlägt sich ebenfalls die zutreffende 
Buchung für das Brauchtum nieder. In dieser Zeile handelt es sich um die Logistik für die 
Brauchtumsveranstaltungen i. H. v. 85.236,43 Euro 

Der Ansatz für Sachverständigen, Gerichts- und Beratungsaufwendungen kann um 130.900 
Euro reduziert werden. Einmalige Sachverhalte, wie zum Beispiel das Umlegungsverfahren 
Wolfen Nord mit 30.000 Euro in 2016, brauchen nicht erneut veranschlagt zu werden. In 
anderen Bereichen werden Beratungsleistungen im Haushaltsjahr 2017 nicht in gleichem 
Umfang benötigt, wie im Vorjahr, hier können genannt werden der Tiefbau (Minderung um 
50.000 Euro) und der Konzessionsbereich (Minderung um 25.000 Euro). 

Die Hauptposition bei den Versicherungsbeiträgen ist die Gemeindeunfallversicherung i. H. 
v. 182.400 Euro. Ebenso wird hier abgebildet der Aufwand für den Kommunalen 
Schadenausgleich mit 41 .000 Euro, somit ist diese Aufwandsart geringfügig höher zu 
veranschlagen gewesen, als im Vorjahr. 

Gesunken sind die Aufwendungen im Bereich Steuern. Hier ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen 
selbst der Steuerschuldner der Grundsteuer B und der Umsatzsteuer. Die Grundsteuer B 
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sinkt im Jahr 2017 um 36.000 Euro, da keine Nachveranlagung wie im Jahr 2016 
berücksichtigt werden muss. 

Von den Erstattungen an private Dritte entfallen auf das .Aufwertungsprogramm" für 
Stadtbaumanagement WK I 486.200 Euro und für Dichterviertel und Krondorfer Gebiet 
45.000 Euro, wobei die Maßnahme Stadtbaumanagement WK I eine Erhöhung um 286.700 
Euro im Vergleich zu 2016 erfährt. 
Weitere Erläuterungen, auch zu den anderen Arten der Erstattungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, und tabellarische Übersichten enthält insbesondere der Teilplan des 
Budgets 41. 

Hinweis für das Jahr 2015: 
Im vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2015 sind auf dem Sachkonto 547320 
"Einstellung in die Einzelwertberichtigung" positive Aufwendungen i. H. v. 955.323,51 Euro 
gebucht. Dieses Sachkonto gehört in die Zeile 14 und mindert dadurch im Ergebnis 2014 
den Aufwand um den genannten Betrag. 
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Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15) 

in Euro 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

1,1" der onlentl. Aufwendungen 1.629.959,54 1.293.000 1.209.100 

darunter 
Zinsaufwendungen an 570.918,73 485.000 398.000 Kredilinstitute 
Kassenkredltzins 305.258,67 550.000 500.000 

Kassenkreditzins EONIA 112.784,12 90.000 90.000 
Verzinsung von 620.777,00 120.000 175.000 Steuererstattungen 

Die Zinssätze befinden sich weiterhin in einer absoluten Tiefphase. Es sind kaum 
Bewegungen am Kreditmarkt zu registrieren und die Kreditinstitute sind sehr verhalten in 
ihren Prognosen über einen Zeitraum von 3 Monaten hinaus. 

Der Leitzins liegt zur Zeit bei 0,00 v. H .. Das Kassenkreditportfolio der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
ist aber so gesplittet, dass Darlehen sowohl im flexiblen kurzfristigen Bereich (EONIA 
und 1-Monats-Euribor) als auch im Festzinsbereich abgeschlossen wurden. Im Jahr 2017 
enden die Zinsbindungen für einen Kassenkredit in Höhe von 10,0 Mio. Euro und für einen 
Investitionskredit mit einer Restschuld von 1.038.900 Euro. 

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 16) 

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum 1. Januar 2008 wurde erstellt. Das 
Vermögen musste vollständig erfasst und auch bewertet werden. Die bilanziellen 
Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Wirtschaftsgüter über ihre 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer dar. Die hier buchmäßig verbrauchten Mittel sind zu 
erwirtschaften. Der Betrag der Abschreibungen stellt den Investitions- bzw. Erhaltungsbedarf 
dar. 

Bilanzielle Abschreibungen 

10,8 " der onlentl. Aufwendungen 

Ergebnis 2015 

8.165.333,59 

Plan 2016 

7.912.300 

in Euro 

Plan 2017 

7.902.900 

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen im Jahr 2015 sind ermittelt, aber bisher 
ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung 2015 berücksichtigt, d.h. es hat noch keine 
Verteilung auf die Budgets bzw. Produkte stattgefunden. . 
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2.3 Der Finanzplan 

2.3.1 Allgemeine Einführung 

Der Finanzplan existiert als solches in der Wirtschaft nicht und bildet, als eine Art 
Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse, die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. 
Er wird hauptsächlich zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der 
Finanzierungstätigkeit genutzt. 

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detailliertere Version des 
Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines 
Budgets betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen 
Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist. 

2.3.2 Der Finanzplan 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

In Euro Einzahlungen Auszahlungen Saldo 

Zahlungsmittelbestand aus der: 

laufenden Verwaltungstätigkeit 63.750.600 61.471.900 2.278.700 

Investitionstätigkeit 12.404.900 13.230.300 -825.400 

Finanzierungstätigkeit 1.864.300 3.393.000 -1.528.700 

Inanspruchnahme 
0 0 0 

Liquiditätsreserven 

Summe 78.019.800 78.095.200 -75.400 

Bestand am 31.12.2017 -75.400 

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 161 

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wieder. Alle Aufwendungen und 
Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Demzufolge nicht 
enthalten sind: 

bilanzielle Abschreibungen, 
Verzinsung des Anlagekapitals, 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und 
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 
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Enthalten sind demgegenüber aber außerordentliche Erträge und Aufwendungen, welche 
zahlungswirksam sind. 

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit (Zeilen 17 bis 231 

Die Darstellung der Investitionen im doppischen Haushaltsplan ist sehr vielfältig. Zunächst 
wird mit der Satzung der Umfang der Investitionen festgelegt. Im Gesamtfinanzplan wird die 
Investitionstätigkeit in den Zeilen 17 bis 23 für den Gesamthaushalt gezeigt. Darüber hinaus 
werden diese Zeilen in den Teilfinanzplänen der Budgets nochmals ausgewiesen 
(Teilfinanzplan A) und im Anschluss die einzelnen Maßnahmen des Budgets aufgeführt 
(Teilfinanzplan B). Hier hätte der Rat die Möglichkeit, eine Wertgrenze für den Ausweis von 
Maßnahmen im Teilfinanzplan B festzulegen. Derzeit sind alle Investitionsmaßnahmen 
sichtbar. Die Anlage des Haushaltsplanes "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" 
enthält nochmals alle Maßnahmen im Überblick. 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen (Zeile 171 

in Euro 
Investitionszuwendungen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

und -beiträge 3.404.149,20 12.298.500 12.004.900 

darunter 
Investitionszuweisungen 2.978.960,51 12.171.600 9.187.300 vom Land 

davon 

Investitionspauschale 1.356.373.00 1.346.400 1.618.500 

Hochwasserschäden 2013 0,00 4.200.000 0 

STARK 111· Maßnahmen 0,00 2.342.600 0 

Breitbandversorgung Stadtgebiet 0,00 0 5.000.000 

EU EFREMaßnahmen 0.00 0 2.284.600 

Beiträge u.ä. Entgelte 296.532,36 82.000 507.300 

Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens (Zeile 181 

In Euro 
Veränderung des Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Anlagevermögens 539.339,05 921.200 400.000 

darunter 

Grundstücksverkäufe 427.918,61 921.200 400.000 
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Auszahlungen für eigene Investitionen (Zeile 20) 

In Euro 

Investitionen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

2.581290,44 14.224.000 13.230.300 

davon 

Erwerb von bebauten Grund- 39.455,56 0 0 stücken und Gebäuden 
Erwerb von unbebauten 21.495,50 38.000 520.000 Grundstücken 
Erwerb von InfrastrukturvermOgen 1.980,08 0 0 
Erwerb von Vermögensgegen- 225.964.16 204.600 948.600 ständen Wert mehr als 1.000 € 
Erwerb von Vermögensgegen- 91.763,41 52.700 109.500 ständen Wert 150 bis 1.000 € 
Auszahlungen für Hochbaum. 0,00 2.800.900 373.000 

Auszahlungen für Tiefbaum. 0,00 148.500 0 

Auszahlung sonstige Baum. 2.200 362,35 10979.300 11 279200 

Die planungsseitige Unterscheidung von Baumaßnahmen in Hochbaumaßnahmen, 
Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen wurde erst ab dem Haushaltsjahr 2016 
möglich. Bis 2015 fand die Abbildung unter der gemeinsamen Position sonstige 
Baumaßnahmen statt. 

Investitionen, die bereits in Vorjahren eingeplant und begonnenen wurden, aber zum 
31. Dezember 2016 noch nicht abgeschlossen sind, werden als Haushaltsermächtigungen 
gem. § 20 GemHVO Doppik LSA in das neue Haushaltsjahr 2017 übertragen. Eine Übersicht 
dazu befindet sich unter dem Punkt 3.8 des Vorberichtes. 

Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 211 

... waren nicht zu veranschlagen. 

Zuschüsse für Investitionen Dritter werden zutreffend im Ergebnisplan dargestellt, da die 
Stadt Bitterfeld-Wolfen zu keiner Zeit an diesen Gütern wirtschaftliches Eigentum erlangt. Die 
Bilanzierung dieses Anlagevenmögens erfolgt beim Eigentümer. 
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Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 231 

Bestand am 31.12.2017 -825.400 Euro 

Der ausgewiesene Saldo ist negativ. Die Investitionsplanung kann noch nicht ausgeglichen 
aufgestellt werden. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist im Jahr 2017 eine 
Kreditermächtigung vorgesehen (§ 2 der Haushaltssatzung). STARK 111 - Maßnahmen 
werden im Haushaltsjahr 2017 nicht neu begonnen. 

Weitere Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit werden im Folgenden zu den 
Finanzplanzeilen 25 bis 29 gegeben. 

Zahlungsmittelbestand aus der Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite 
(Zeilen 25 und 261 

in Euro 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 

-2.793.768,28 -1.564.100 -1.528.700 

davon 

Einzahlungen 0,00 1.004300 1 864.300 

Auszahlungen -2.793.768,28 -2.568.400 -3.393.000 

An dieser Stelle werden die Beträge der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen von 
Investitionskrediten dargestellt. Zurzeit umfasst das Kreditportfolio der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
16 laufende Darlehen für Investitionen, welche bis zum Jahr 2016 aufgenommen wurden. 

Die Restschuld wird zum 31.12.2017 
(im Vergleich 2015: 17,7 Mio. Euro, 

2016: 15,2 Mio. Euro) 

14.707.065 Euro betragen. 

Im Jahr 2017 wird ein Investitionskredit umgeschuldet. 

Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Neuaufnahme Investitionskredit 
Kreditaufnahme Umschuldung 

Summe' 

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Kredittilgung aus umschuldung 
Kredittilgung an Kreditinstitute 
Kredittilgung STARK 111 
Summe' 
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1.038.900 Euro 

1 864 300 Euro 

./. 1.038.900 Euro 

./. 2.253.600 Euro 

./. 100.500 Euro 
{ 3 393!j00 Euro 



Durch das Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK 11 wurden 7 Investitions
kredite der Stadt Bitterfeld-Wolfen abgelöst. Die letzten Kredite wurden zum 31 . Dezember 
2013 in das STARK 11 Programm umgeschuldet. 

Im Jahr 2014 wurden die Kennzahlen für STARK 11 neu defll1iert. Wenn die Kennzahlenaus
wertung eine Einstufung in den sogenannten C-Korridor ergibt, ist, genau wie vorher, eine 
schriftliche Stellungnahme zu fertigen. Bis jetzt liegt noch keine Auswertung für das Jahr 
2014 und Folgejahre vor. 

Seit 2016 sind im Haushaltsplan Maßnahmen eingestellt, für die Mittel aus dem STARK 111 
Programm in Anspruch genommen werden können. Durch das Förderprogramm STARK 111 
wird die energetische und allgemeine Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen (z.B. 
Erneuerung von Heizungsanlagen, Nutzung erneuerbarer Energien, Brandschutz
maßnahmen, barrierefreie Erschließung) gefördert. Für die Höhe des Eigen8nteiles können 
die Kommunen zinslose Darlehen beantragen. Im Jahr 2016 waren 1.004.300 Euro 
eingestellt. die Umsetzung der Maßnahmen liegt im Jahr 2017, weshalb keine weiteren 
STARK 111 - Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt sind. Die Kreditermächtigung 
für die Maßnahmen aus dem Jahr 2016. die in der Haushaltssatzung 2016 unter § 2 
festgesetzt war, gilt gem. § 108 Abs. 3 KomHVO weiter, bis die Haushaltssatzung für das 
übernächste Jahr erlassen wird. Somit ist die Neuveranschlagung in 2017 für die 
Kreditaufnahme nicht erforderlich. 

Zahlunqsmittelbestand aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven 
(Zeilen 30 bis 32/ 

... waren nicht zu veranschlagen. 

Finanzmittelbestand (Zeile 34/ 

In der Finanzplanung wird jedes einzelne Haushaltsjahr für sich gestellt. Das bedeutet, dass 
hier noch keine Vorträge von Endbeständen von Finanzmitteln abgelaufener Jahre auf die 
Folgejahre als Anfangsbestand stattfinden. Dies geschieht erst im Rahmen der Arbeiten zum 
Jahresabschluss und wird dann in der Finanzrechnung dargestellt. 

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres i. H. v. 
betrifft ausschließlich die Geschäftstätigkeit des 
Haushaltsjahres 2017. 
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Liquiditätskredite (ehemals Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bzw. 
KassenkrediteI 

Unter dem § 4 wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur 
Liquiditätssicherung festgesetzt. Seit dem 1. Juli 2014, mit Beginn der Gültigkeit des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), sind diese Kredite 
durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig, wenn sie ein Fünftel der 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 08 FP) 
davon ein Fünftel 

63.750.600 Euro 
12.750.120 Euro 

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 
78.000.000 Euro festgesetzt. 

In der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Bitterfeld-Wolfen war dieser Höchstbetrag mit 
80.000.000 Euro festgesetzt und von der Kommunalaufsichtsbehörde unter Auflagen 
genehmigt worden. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 werden davon gemäß der Haushaltsanalyse zum Stichtag 
19. August 2016 voraussichtlich 72,5 Mio. Euro in Anspruch genommen sein. 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite spiegelt sich nicht im Finanzplan, sondern 
ausschließlich im § 4 der Haushaltssatzung selbst wieder. 
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111. UBERSICHTEN, FESTSETZUNGEN 
UND STATISTIKEN 

3.1 Übersicht zur Budgetbildung 

Oberbürgermeisterin 

Budget 01 

OB GBI GB 11 GB 111 

Bereich Haupt- und Finanz- und 
Stadtentwicklung Sozialverwaltung Ordnungswesen 

Budget 02 Budget 20 Budget 41 

i Büro i FB i FB i FB (teil) 
OB PersonaVRecht Finanzen Bauwesen 

Budget 11 Budgot 30 Budget 42 

InterkommunBle Zu8Arbeit FB FB FB (teil) 
Personalrat Hauptverwaltung Ordnungswesen Immobilien 
Gl6ichstelltung 

Budget 12 , Budget 43 

FB FB (teil) FB 
Rechnungsprüfung Kultur/Soziales Stadtentwicklung 

Budget 13 

FB (teil) Eigenbetrieb 
Schule/KoT a/Sport Stadthof 

Budget 90 

Zentrale Finanzen 
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3.2 Budgetübersicht - Produktzuordnung 

01 Obarbürgermalsterberelch 30 Ordnungswesen 

11.11.01 Verwaltungssteuerung - OB Bereich 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten 

11.11.02 Ratsarbeit 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten 

11.12.03 Presse- und ÖffenWchkeitsarben 12.21.04 Verkehrsange~enheiten 

11.14.01 Örtliche Rechnungsprufung 12.22.02 Personenstandswesen 

11.15.06 Bürgerservice 12.60.01 Brandschutz 

11.15.07 Interessenvertretung der Beschäftigten 12.80.01 Katastrophenschutz 

12.22.01 Meideangelegenheiten 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattung 

28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums 55.20.01 Slädt. Leist. zur Hochwasserprävention 

41 Baumanagement 

11.15.08 Gebäudemanagement 

02 Personalverwaltung I Recht 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltung 

11.12.02 Personalangelegenheiten 

11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
52.10.03 BaurechWche Verfahren 

Aufgaben der Bauordnung 

11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung 

54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes 
für Straßen, Brücken und Tunnel 

11 Hauptverwaltung 

11.12.01 Zentraler Service ab 2015 mit Vergabe 
54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen, 

Plätzen und Winterdlenst 

11.15.02 Technikunterstützte Informationsverarb. 

11.15.04 Verwaltungsarchiv 42 Immobilienmanagement 

12.12.01 Wahlen 11.15.01 Grundstücksmanagement 

42.40.02 Bereitstellg. und Betrieb von Freibädern 

12 Kultur I Soziales 53.80.02 Bereitstell. öffentlicher Toiletten 

26.10.01 Berenstellung Kulturhaus 55.10.01 Bewirtschaftung/Pflege öffenU. Flächen 

27.20.01 Bereitstellung Medien und Information 55.20.02 ÖffentI. Gewässer/Grundwasserregulierung 

28.10.01 Kulturförderung 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 

28.10.02 Förderung von slädt. Veranstaltungen 

33.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege 43 Stadtentwicklung 

35.15.01 Wohngeld und sonstige soziale Hilfen 
und LeistunQen ab 2015 erweitert 

11.13.05 Beteiligungsmanagement 

36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend Entwicklung von Bauleitplänen und 
51.10.01 Planung von Sanierungs- und 

EntwicklunQsmaßnahmen 

13 Schule I KiTa J Sport 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen 

21.10.01 Sicherung des Grundschulbelriebes 57.10.01 Wirtschaftsförderung 

36.50.01 Gewährleistung der KInderbetreuung 

42.40.01 
Bereitstellung und Betrieb von Sport-
hallen und -plätzen, Sportförderung 

20 Finanzwesen 90 Zentrale Finanzen 

11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung u. Berichte 61.10.01 Steuern 

11.13.02 Kasse und Buchhaltung 61.10.02 Zuweisungen und Umlagen 

11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern 61.20.01 Sonstige Finanzdienstleistungen 

11.13.04 Vollstreckung 61.20.02 Ernst-Thronicke-Stiftung 
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3.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des 
Haushaltes 

Zweckbindungen 

Die in den Haushalt eingestellten Fördermittel sind immer im Sinne des Fördermittelgebers 
zweckgebunden für die entsprechenden Aufwandsansätze des Ergebnisplanes bzw. 
Auszahlungsansätze des Finanzplanes (§ 17 Abs: 1 i. V. m. Abs. 4 KomHVO) zu verwenden. 
Für die Investitionen wird dies durch die spezifische Maßnahmenummer verdeutlicht und 
auch technisch umgesetzt. Dieser Sachverhalt kann mit Hilfe der Anlage "Übersicht über die 
Investitionsmaßnahmen" nachvollzogen werden. Ändert der Fördermittelgeber die 
Zweckbindung, dürfen diese Mittel entsprechend verwendet werden. 

Im Sinne des § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO dürfen alle zweckgebundenen Mehrerträge bzw. -
einzahlungen die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen ohne 
Einschränkungen erhöhen. Dies gilt für: 

alle Fördermittel, Zuschüsse / Zuwendungen durch andere Dritte und 
alle Spenden. 

Deckungsfähigkeit und Budgetierung 

a) Allgemeine Erklärungen für Budgets 

Alle Erträge und Aufwendungen sind jeweils einem Budget zugeordnet. Der Saldo aus 
diesen Werten bildet den Budgetrahmen, in der Regel den Zuschussbedarf. Dieser wird 
durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt. Die Ansätze der Budgets 
(Teilergebnispläne) ergeben sich im Rahmen der Planung auf der Grundlage der 
Planungsvorschriften der KomHVO. 

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 16 KomHVO) sowie die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (§ 18 KomHVO) gelten im Rahmen der in den 
unter Punkt 1.3.1 festgelegten Regelungen uneingeschränkt. 

Zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere bilanzielle Abschreibungen und innere 
Leistungsverrechnungen, sind nicht zu Gunsten von zahlungsfähigen Aufwendungen 
deckungsfähig. Für jede Art der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gilt ein eigener 
Deckungskreis. 

Es gilt innerhalb des Budgets der Grundsatz der Gesamtdeckung, davon ausgeschlossen 
sind die Ansätze der horizontalen Budgets, die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 
(Abschreibung, interne Leistungsverrechnung) und, entsprechend der gesetzlichen 
Regelung, die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin sowie der Ortsbürgermeister (§ 12 
KomHVO). Budgetiert werden die durch den Stadtrat beschlossenen Zuschüsse bzw. 
Überschüsse (Budgetrahmen) der Teilergebnispläne. 

Der Budgetrahmen darf nicht überschritten werden, d.h. die Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des 
ordentlichen Ergebnisses führen. Die veranschlagten Erträge stehen zur Deckung der 
Aufwendungen des Budgets zur Verfügung. Es wird erklärt, dass Mehrerträge für 
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Mehraufwendungen, die in sachlichem Zusammenhang stehen, verwendet werden können, 
insbesondere: 

1. für alle zahlungsunwirksamen und neutral abgebildeten Sachverhalte wie 
Selbstbesteuerung (budgetübergreifend B 90 und 42) und Straßenreinigungsgebühren 
für kommunale Flächen, 

2. Gebühren Meldestelle für Mehraufwendungen in diesem Bereich, 
3. Friedhofsgebühren für die Unterhaltung der Friedhöfe, 
4. Erträge aus der Verzinsung der Steuemachzahlungen für die Verzinsung der 

Steuererstattungen und 
5. die Erträge und Aufwendungen für die Aktion "Adventskalender". 

Es wird erklärt, dass vor allem im Rahmen der städtischen Betriebe gewerblicher Art (BgA) 
auch die nicht zweckgebundenen Mehrerträge für Mehraufwendungen desselben BgA 
verwendet werden dürfen. Die Bewirtschaftung im Sinne des § 17 KomHVO darf 
uneingeschränkt durchgeführt werden. 

Gemäß § 18 IV KomHVO wird erklärt, dass grundsätzlich für alle nicht in einem horizontalen 
Budget gebundenen Aufwendungen die dort genannte Deckungsfähigkeit zu Gunsten von 
Investitionsauszahlungen innerhalb des Budgets gilt. 

b) weitere Erklärungen für horizontale Budgets 

Die Ansätze der horizontalen Budgets werden in den Teilergebnisplänen gezeigt, jedoch 
zentral bewirtschaftet und sind von der umfassenden gegenseitigen Deckung innerhalb des 
Budgets gemäß § 18 KomHVO ausgeschlossen. Sie bilden aber jeweils ein eigenes Budget 
mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Eine Mittelbereitstellung aus eingesparten 
Aufwendungen eines Budgets kann jedoch zugunsten eines horizontalen Budgets erfolgen, 
allerdings nur innerhalb eines Fachbereichs-Budgets. 

c) Schema Budget und horizontale Budgets 

Budget 1 

Ertrag A 

Ertrag B 

Ertrag C 

Budget 2 

Ertrag A 

Ertrag B 

Ertrag C 

Budget 3 

Ertrag A 

Ertrag B 

Ertrag C 

!= ~~u~a~~ ~ =~ =~ = ~ =I -=~~~~~ ~~= ~= ~ =~= ~ ~ ~ ~~~~~ ~=~= ~ = ~ ~ ~J ~~~~:~Ies 
Aufwand Y Aufwand Y Aufwand Y 

Aufwand Z Aufwand Z Aufwand Z 

Saldo = Budgetrahmen Saldo = Budgetrahmen Saldo = Budgetrahmen 
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d) Umfang der horizontalen Budgets im Ergebnisplan 
(DZ = Deckungszähler) 

Zeilen 10 
und 11 

Personal- und Versorgungsaufwendungen 
nur Verfügungsberechtigung 02 einschließlich 
Unfallversicherungen für Personal (DZ 50110.40000) 18.978.100 Euro 

Zeile 12 

Zeile 14 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
die in folgender Höhe zentral bewirtschaftet werden: 

Aus- und Fortbildung 
Softwarewartung 
Versicherungsbeiträge 
Stadthofleistung 
der Budgets 41 und 42 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

(DZ 52610.40000) 
(DZ 52730.40003) 
(DZ 52450.40000) 
(DZ 52950.40011) 

die in folgender HÖhe zentral bewirtschaftet werden: 

Dienstreisekosten 
Fernmeldegebühren 
Bücher und Zeitschriften 
Formulare 
Schadensfälle 

(DZ 54111.40000) 
(DZ 54332.40001) 
(DZ 54360.40002) 
(DZ 54371.40000) 
(DZ 54420.40000) 

Summe der horizontalen Budgets 

79.000 Euro 
219.500 Euro 
216.700 Euro 

3.239.000 Euro 

19.800 Euro 
81.600 Euro 
59.200 Euro 

7.500 Euro 
214.000 Euro 

23.114.400Euro 

Für alle horizontalen Budgets 9i1t jeweils ein eigener Deckungskreis, der auch die Grenzen 
der Fachbereichsbudgets überspannt. 
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e) Deckungszähler - Technische Budgets 

Alle Untersachkonten mit Haushaltsvermerker) sind im Sinne des § 18 KomHVO gegenseitig 
deckungsfähig. Die Einrichtung der technischen Budgets ist für die ordnungsgemäße 
Bebuchung der Untersachkonten in der Phase der Haushaltsdurchführung erforderlich. In 
Umsetzung des § 18 KomHVO sind folgende Deckungszähler (technische Budgets) 
eingerichtet: 

Bucjget Bezelchnuna Oockunaszähler Klasslffzleruna 

01 Oberbürgermeisterbereich 5432040004 Hauptdeckungszahler 

52950.40000 Teilbu<lget 

58101.40000 Teilbu<lget 

54500.40004 Teilbudg.t 

53180.40163 Teilbudget 

54920.40000 Teilbudget 

02 Personal! Recht 5435040002 Hauptdeckungszahler 
54370.40053 Teilbudget 

54390.40011 Teilbudget 

50121.40005 Tellbu<loet 

11 Hauptverwattung 5435040001 Hauptdeckungszahler 

52950.40001 Teilbudget 

52310.40014 Teilbudg.t 

58101.40002 Teilbudget 

12 Kulturl Soziales 5222040028 Hauptdeckungszahler 

52410.40006 Teilbudget 

52950.40003 Teilbudget 

58100.40011 Teilbu<lget 

58101.40011 Teilbu<lget 

13 Schula/ Kital Sport 52110.40012 Hauptdeckungszahler 

52950.40006 Teilbudget 

52960.40000 Teilbudget 

58101.40014 Teilbudget 

52410.40021 Teilbudget 

53180.40116 Teilbudg.t 

58100.40016 Teilbu<lget 

52950.40008 T eilbu<lget 

20 Finanzwesen 5435040003 Hauptdeckungszähler 

58100.40007 Teilbudg.t 
30 Ordnungswesen 5458040004 Hauptdeckungszahler Ordnungswesen ohne 

Feuerwehr und Wasserwehr 
58101.40017 Teilbudget 

52950.40053 Teilbudget 

50121.40008 Teilbudget 

52110.40053 Hauptdeckungszähler I Feuerwehr und 
WassetWehr 

59100.40020 Hauptdeckungszähler I Hochwasser- schäden 
2013 außerordentlicher Bereich 

41 Baumanagement 5435040018 Hauptdeckungszahler 
52110.40036 Teilbudget 

53182.40008 Teilbudget 

52233.40003 Teilbudoet 

42 ImmobIlianmanagement 52110.40044 Hauptdeckungszahler 

54350.40021 Teilbudget 

54210.40005 Teilbudget 

43 Stadtentwicklung 5435040009 Hauptdeckungszahler 

52990.40009 Teilbudaet 

90 Zentrale Finanzen 55160.40000 Hauptdeckungszahler 
54950.40000 Teilbudoet (E.-Thronlcke-Stiftuno) 
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Übertragbarkeit 

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO werden die folgenden Aufwendungen/ Auszahlungen sowohl 
für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßen als auch für Investitions
fördermaßnahmen, die dem Ergebnisplan zuzuordnen sind, als übertragbar erklärt. 

Dies gilt im Jahr 2017 für folgende Maßnahmen: 

• Stadtteilmanagement 
• Soziale Stadt "Wohnungsunternehmen" 
• Aufwertung .WK I" 
• Aufwertung .Krondorfer Gebiet" OT Wolfen 
• Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord 
• Errichtung Lern- und Erlebnispark OT Wolfen 
• Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld 

• Soziale Stadt "WK I" 
• Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen 
• Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld 
• Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen 
• Erneuerung Gehweg Str. der Republik OT Wolfen 
• Erneuerung Gehweg Str. der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke 

OTWolfen 

Alle Maßnahmen zum Rückbau leerstehender Wohngebäude bilden einen separaten 
Deckungskreis und sind nach § 18 KomHVO gegenseitig deckungsfähig. 

Darüber hinaus wird erklärt, dass nicht verwendete zweckgebundene Erträge und 
Einzahlungen aus der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (z. B. Spenden) grundsätzlich 
übertragbar sind (19 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 31 Abs. 3 GemKVO LSA). 

Sperrvermerke 

Vermerke zur Sperre finanzwirtschaftlicher Mittel sind nicht gesetzt. 
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3.4 Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Budgets 
Angaben in EUR 01 02 11 12 13 20 30 41 42 43 90 

Steuem u,ä. Erträ~ . ~, _ _ .. _________ . __ . .Cl _ . _ ____ ~._ . . _~J>~ _ _ ___ 0 ___ . _ .. --"- . __ . .Cl..._~ ._0 _ _ ...Cl _ . _ _ ._0 ___ 0~2.26.9.000 

.Zuwendungen und _a~.~,Uml.~~~ _____ 8.0,0.<JO ___ ~~0._40.Cl._._ __ .. ~ .. __ 2~,1.!l~.2:D730600 __ . _ _ ... ~._23.60_0 _4.056.900200 60.000 11.501.300 
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOOOUich-fechtliche LO!sh,~igelte---=:-250~!.of:=-__ 600 - =2.~-=~·§I-400~_?1!6.600~_- -18:400 ~. _ 264.1q~ 276.500_~620~.~_ 0 

Privatrechtliche LeistungsenIgeit.. 500 4.000 131.600 56.500 221.500 2.000 134.200 555.700 314.300 82.000 2.900 
Ko~tener~ta~~nge~0~_~ten.~~lag_~~. __ __ _ . __ . __ _____ __ ____ _ . _ _____ _ _ ... _ _ . _ . _ ______ ._ _ _ _ _ _ _ 
~ns~e "rdenUiche_Erträge _0. _ __ o.~ ~ !7,~ _ _ 1_20.200 383.000 95.300 250.300 3.675.300 334.200 1.515.000 89.400 

428.400 FinanzO(lräge 0 0 ° ° 0 0 0 0 0 737.200 -Äktivie-rte EIgenleisturigen, --~------ --" - - --- .. ----- - -... _ .. - .-~-- - - -- ---------.. - --.. - _. -. - --- .. -.---- ---

Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 

OnlenUlch. Erträge • GESAMT ° 
72.140.500 330.600 395.000 151.300 270.200 3.464.700 115.700 692.200 

75,3% 

100.0% 0.5% 0,5 0,2% 0,4% 4,8% 0 1,0% 

~ 
< I 

0,4% 

0,5% 

0,2% 

0,4% 

4,8% 

0,2% 

1,0% 

11,9% 

3,3% 

o o o o 

8.566.400 
11,H 

1.469.100 
2,0% 

2.394.300 54.291.000 

001 OB Bereich 

[;] 02 Personal I Recht 

o 11 Hauptverwaltung 

o 12 Kultur I Soziales 

1113 Schule I KiTa I Sport 

0'20 FinanzWesen 

830 Ordnung I Bürger 

041 Baumanagement 

.42 Immobillenmanagement 

043 StadtentwlckJung 

CI 90 Zentrale Finanzen 
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3.5 Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Budgets 
Angaben in EUR . 01 02 11 12 13 20 30 41 42 43 90 

Personalaufwendungen 2.136.600 1.060.600 1.533.500 1.219.600 4.637.600 1.725.700 3.353.600 1.345.400 1.112.500 776.700 0 
'Versorgungsaufwendungen ------·'0-·- -0 --·----O- - - -- -- Ö-- ··---- 0 - --- 0 - - '0 ' - - 0- ._- -0 - - 0 - - -0 
'Saeh- und Dienstleistungen ---·-~3.000- --jgo4OO -1.849.000 -35~1-0Ö- 1':624'.200-- 84.400 ·-755.3ÖO- 5.351.400· 2.750.200 187.800 4.700 
'Trnnsferaut\Vendungenrumlagen'--"- -75.000- "320.900 - - .. 0' '--109.600- i.59ÜOO- - '0'---1.300 - 2.806.500-' 318.400 653.200 23.293.300 
-Sonstige oi'dentlicheAut\Vendungen - - - '423.300 -181iAOO- '3:i8~700-- -70.400 -1 02.300 -1'1 1.2ÖÖ- -3610400 -- -622.600 158.000 225.200 3.000 
-iinsenundsonsUgeÄufWendungen ·- -----· O--·- 100 - '- "0"- - -0"'- - 0 ---- '0"--- 0- 30.000 0 100 1.179.000 
'Äbschrelbur,geri---" ····---·- ------ 4öo-- soo-·-·I66.joo- '155':900-'1:116.000 2.600 135.300 6.026.000 291.300 0 '- 8.500' 

Ordontllcher Aufwand - GESAMT 
73.208.800 1 3.068.300 

100,0%1 .1;2% 

33,5% 

1.609.900 
2,2% 

3.877.500 
5.3% 

22,1% 

1.907.000 9.071.500 

2:ii 12,4% 

12.4% 

6.3% 

1.923.900 
2,6% 

4.606.900 16.181.900 4.630.400 1.843.000 24.488.500 
0,3% 2i1% '.3% 2.K 

001 OB Bereich 

[;] 02 Personal' Recht 

IJ 11 Hauptverwaltung 

IJ 12 Kultur' Soziales 

1!l13 Schule' KITa' Sport 

020 Finanzwesen 

IJ 30 Ordnung' Bürger 

IJ 41 Baumanagement 

11421mmobilienmanagement 

043 Stadtentwicklung 

IJ 90 Zentrale Finanzen 
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3.6 Verteilung der Investitionsein- und auszahlungen auf die Budgets 

• Angaben In EUR· 

Emzahlungen für Investitionen o 

Gesamt: 0,0% 

Auszahlungen für Investitionen 

neu: 

Saldo aus Investitionstätigkeit 

-825.400 

5.000.000 
4.500.000 
4.000.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500.000 
0 

82.000 180.000 

0,7% 1,5% 0,0% 

275.800 743.300 10.000 

o 
.~ 

Einzahlungen für Investitionen 
Auszahlungen für Investitionen 

4.276.9001 71 

34,5% 5,8% 

751.500 

_ .... - .. --- ... -.... ---_ ... --- .. --------_ .. ------- .. --.. _ .. -------.. -

I ~ 
.' ; ~! ~~--:-:=;:~a~=~::--:-~-= 

01 02 11 12 13 20 30 41 42 43 
Budget 

5.000.000 

40,3% 15,9% 
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3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof 
und den einzelnen Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2017 

(Mittel sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen) 

Budget Untersacllkonto 
Bezeichnung BewirtschaftungsleIstungen Ansatz 2017 

des Stadlhofs gsmliB Satzung filr {In €I 

01 52950.40076 Pressestelle 500 

52950.40105 Städtepartnerschaften 500 

11 52950.40001 Hauptverwaltung 2.000 

52950.40002 Wahlen 4.000 

12 52950.40004 besondere Feste 16.000 

52950.40027 Jugendclub OT Holzwelßlg 100 

52950.40028 Städt. Kulturhaus OT Wolfen 1.500 

52950.40045 Bibliothek OT Wolfen 100 

52950.40079 MZG Greppin 100 

13 52950.40006 GS Anhalt OT Bitterfeld 1.500 

52950.40008 Sportpark Süd OT Bitterfeld 500 

52950.40022 Zweifelderhalle OT Bitterfeld 0 

52950.40023 GS Pestalozzi OT Bitterfeld 700 

52950.40026 KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld 1.100 

52950.40029 GS OT Holzweißig 1.000 

52950.40030 GS "Erich Weinert" OT Wolfen 1.500 

52950.40031 GS "Stelnfurth" OT Wolfen 1.500 

52950.40032 GS OT Greppin 700 

52950.40033 Sportstätten OT Wolfen 1.000 

52950.40034 . Sportstätten OT Holzwelßlg 500 

52950.40035 Sportplatz und SportJerhelm OT Thalhelm 500 

52950.40037 Sportstätten OT Greppin 500 

52950.40038 KT "Fuhnetal" OT Wolfen 2.000 

52950.40081 Hort Anhalt OT Bitterfeld 100 

52950.40082 Hort Pestalozzi OT Bitterfeld 100 

52950.40083 Hort Stelnfurth OT Wolfen 100 

52950.40084 Hort E.-Welnert OT Wolfen 100 

52950.40096 Sportstätten OT Bobbau 500 
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Budget Untersachkonto 
Bazelchnung Bawlrtschaftung_lelstungen Ansatz 2017 

du Stadthofs gemiß Satzung für (In €) 

30 52950.40053 Nigemeine Ordnung 3.500 

52950.40077 Ver1<ehr 2.000 

52950.40086 Feuerwehr 3.200 

41 52950.40011 Tiefbau - Straßen, Brücken, Tunnel 470.000 

52950.40012 Tiefbau - StraßenreInigung, Winterdienst 540.000 

52950.40049 Tiefbau - Niederschlagswasserbeseitigung 163.000 

52950.40087 Tiefbau - weihnachHiche Beleuchtung 4.000 

42 52950.40009 Strandbad Goitzsche und Ludwlgsee 500 

52950.40047 Goitzschebewirtschaftung 5.500 

52950.40078 Hafen Goltzsehe 3.000 

52950.40044 Mär1<te 200 

52950.40051 öffentliche Toiletten 800 

52950.40052 Grundstücksmanagement 9.000 

52950.40067 Gebäudemanagement 1.000 

52950.40013 Grünflächen - öffentliche Flächen 900.000 

52950.40055 Baumpfiege - öffentliche Flächen 321.500 

52950.40057 Spielplätze - öffentliche Flächen 175.000 

52950.40058 Stadtmobiliar - öffentliche Flächen 10.000 

52950.40059 Denkmäler - öffentliche Flächen 3.500 

52950.40060 Springbrunnen - öffentiiche Flächen 2.000 

52950.40061 Friedhof OT Bitterfeld 190.000 

52950.40062 Friedhof OT Greppin 60.000 

52950.40063 Friedhof OT Holzweißig 70.000 

52950.40064 Friedhof OT Thalheim 20.000 

52950.40065 Friedhöfe OT Wolfen 235.000 

52950.40095 Friedhof OT Bobbau 55.000 

Gesamtbetrag 3.286.400 
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3.8 Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen 

für. Aufwendungen und Auszahlungen 

Ansatz des Ergebnis des 
Übertragene Art der Aufwendungen und Haushaltsjahres Haushaltsjahres 

Ansätze 
Auszahlungen 2016 2015 

in Euro 

1. Aufwendungsermächtigungen 
keine 

2. Auszahlungsermächtigungen 

2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke~ 

keine 

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die Werte Ii!l.fl.en erst nach dem Stichtafl. 
31.12.2016 vor. 

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

keine 

Summe der Ermächtigungen I I 
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3.9 Entwicklung der Einwohnerzahlen 
Die Ermittlung der Kennzahlen für die Stadt Bitlerfeld-Wolfen erfolgt auf der Grundlage des aktuellen 
Gebietsstandes nach den Angaben des statistischen Landesamtes. Dieser Gebietsstand berilcksichtigt 
somit die Ortsleile Bltterfeid, Greppin, HoIzweißig, Reuden, Rödgen, Thalheim, Wolfen und Bobbau. 
Erfasst wurden die Einwohner mit dem jeweiligenen Hauptwohnsitz. Das Statistische Landesamt 
liefert keine ortsleilbezogenen Einwohnerzahlen. Für die Berechnung der Verteilung der Brauchtumsmitlel 
;";rd die Einwohnerzahl aus dem Melde~ister der Stadt verwendeti31 .12.2015: 41.525 Einwohne!). 

Stichtag Gesamt Anderung davon: 
zum VOIJlIhr I gegen~~~r 1989 

männlich. weIblICh ------_.-
31.12.1969 76.147 - -- 33.646 42.501 

~ .... ~. ...•. ..... ~ ... __ . 

31.12.1990 71.916 -5,6% 1 -5,6% 33.647 38.269 _ ..•....• --_ ....•. -_ ... 
31.12.1995 67.060 -6,8% I -11,9% 31.8431 35.217 ....... --.-._ ....•. __ .. -........... 
31.12.2000 57.435 -14,4% 1 -24,6% 27.343 30.092 ------.-.-_.- .. 

I 31.12.2001 55.200 -3,9% -27,5% 26.269 1 28.931 
• • , •.••. _ ".'0" .,... _ .. 

31 .12.2002 53.457 -3,2% ! -29,8% 25.452 [ 28.005 ...... --_ .. _ .. " " .. -.. -_. 

J 31.122003 52.013 -2,7% -31,7% 24.767 27.246 ......... -......... -._---..• --
31 .12.2004 50.779 -2,4% 1 -33,3% 24.2051 26.574 .. _n_ .. __ ......... ... __ ._ 

I 
31.12.2005 49.899 -1,7% , -34,5% 23.770 ! 26.129 -. .. --_ .. -.-- ---. 
31.12.2006 49.030 -1,7% I ,35,6% 23.357 25.673 •..... .............. ..... __ .. 
31.12.2007 47.928 -2,2% _ .. ,--_._ .•. -._._. i -37, 1% 22.852 1 25.076 

31.12.2008 46.971 -2,0% 1 -38,3% 22.489
' 

24.482 .•..... --- ......... -. __ .. _-. 
31 .12.2009 45.968 -2,1% I -39,6% 22.007: 23.961 

• _ _ _ • ' - -'0" ___ . _ •••• • 

31.12.2010 45.171 -1,7% I -40,7% 21 .629 : 23.542 , 

-31:12.2'011 r 44.343 -1,8% ; -41,8% 21.252 : 23.091 , .......... ..... - ....... _._~ , 

19.949 1 01 .11 .2012 1 41.816 -5,7% 1 -45,1% 21 .867 --_._._-_. --_. 
31.12.2013 1 41.442 -0,9% 

, 
-45,6% 19.790i 21 .652 ..... .. , ...... _ ... _. _ ........ -r--

31.12.2014 ' 40.779 -2,5% ! -46,4% 19.622' 21 .157 

-31-.12:2015 : 40.480 -2,3% , -46,8% 19.5721 20.908 I - - ----

75.000 76.147! i L! ! -H-' ++,' -tl I ~~: , i I I I I i I --+--1---1:---

---F'\r W-· 1 I rl+-t--+-l----+--+--
'-1 ~--+-H I I I i -t-
rTt~J I I j I I I i 

55.000 +----j-+---+--""""""" ......... c-l-.::~53-=.457,c-. 52-.013+1-+-1-i-,----j"-t--1 -+--1+1-','--i-----!-~ 

i' SO.779 1 1 i 50.000 t--t----'f-----t--t--t-+-=i,-~4::; ..... ~~' 49.030 ~--+--+! --I--+-+--+--f----j 
, 

I1 1 I . 147.928 I !.! I I I I ,46.971 , 

1 I I I' 45.... 1 I -t-- --+-·-t'- --+11--Ili---t 11 It--I-t= I 1;4517K 41442 I 
l __ -LI __ JL __ 1-__ 1-__ L--JI __ -1I __ -1! __ -L __ ji __ -1 __ -L __ JL __ j4~1.8~16~~:~' ~~·"'~' ~~ 

40.000 40.480 

70.000 

65.000 

60.000 

45.000 
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Bitterfeld-Wolfen 

IV. Gesamtpläne 



Bliterfeld-Wolfen 

Ergebnisplan 2017 
Ertr"ll. und Aufwandsarten Ergebnis 

vorIiullg 201 S 

1 

I. Laufende Verwaltungstätigkeit 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 37.088.302.82 

02 + Zuwendung,en und allgemeine Umlagen 17.881.420.51 

03 + Sonstige Transrererträge 0.00 

04 + öffenUlch-rechtrlche LelstungsentgeJte 2.680.004.80 

05 + privatrechtllche Leistungsentgelte, 1. n8.525.41 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

06 + sonstige ordentliche Erträge 7.388.120.85 

07 + FInanzertrAge 1.089.211.71 

08 +/- aktivierte EIgenleIstungen. 0.00 
Bestandsverinderungen 

09 · OrdentlIche Ertrage 67.83.5.585,90 

10 Personalaufwendungen -17.071 .075.49 

11 + Versotgungsaufwendungen -264.136.86 

12 + Aufwendung&n für Sach- und DiensUeisrungen -11.630.237.56 

13 + Transferaufwendungen -27.019.431.56 

14 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.073.695.45 

15 + ZJnsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.629.959.54 

16 + bilanzlelle Abschreibungen -8.185.333.59 

17 Ordentliche Aufwendungen -66.853.810,07 

18 • Ordenthche. Ergebnis 181.715,83 

11. AuBerordentllche Verwaltungstätigkeit 
-----------------_._--_.-

19 außerordentliche Erträge 1.09M91.02 

20 außerordenUlche Aufwendungen -1.088.684.18 

21 AutJerordentllches Ergebnis 11.906,84 

22 • Jah_bnJs 993.822,151 
(Jahraüberschuas I Jahresfthlbetrag) 

23 + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 99.803.86 

24 A~fwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen -89.803.88 

25 ~ ErgebniS 993.822,87 

1 von 1 

Ansatz 
2016 

2 

41.032.000 

18.532.900 

0 

2.524.500 

1.347.400 

8.767.100 

1.157.300 

0 

71.361.200 

-17.767.900 

-279.500 

-13.894.700 

-30.360.300 

-2.627.800 

-1.293.000 

-7.912.300 

-74.135,500 

-2.774.300 

314.800 

-314.800 

0 

-2.11'-300 

123.000 

-123.000 

-2.774.300 

(' 0 U_ 

Ansatz 
2011 

InEUR 

3 

42.269.000 

18.212.100 

0 

2.508.400 

1.505.200 

6.480.200 

1.165.600 

0 

72.140.500 

-18.902.200 

0 

-13.429.500 

-29.169.600 

-2.595.500 

-1.209.100 

-7.902.900 

.. 73.208.800 

..... 068.300 

0 

0 

0 

-1.068.300 

121.900 

-121.900 

-1.068.300 

Ansatz 
2018 2018 2020 

4 5 6 

43.897.000 44.247.000 44.519.000 

14.937.000 12.513.200 10.789.200 

0 0 0 

2.508.400 2.508.400 2.508.400 

1.483.800 1.492.200 1.472.200 

8.482.000 8.457.000 6.457.000 

1.167.600 1.167.600 1.167.600 

0 0 0 

70455.800 68.385.400 G6.911.400 

-19.357.000 -19.574.100 -19.802.300 

0 0 0 

-12.920.300 -13.062.500 -12.540.300 

-29.480.500 -27.857.900 -27.730.600 

-2.456.500 -2.687.800 -1.914.300 

-1.270.400 -1.336.900 -1.286.600 

-7.861.500 -7.846.400 -7.846.400 

-73.338.200 -12387.600 -71.120.500 

-2.182AOO -3.982.200 04.209.100 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

-2.182.4lIO -3.982-200 -4-209.100 

121.500 124.400 121.300 

-121.500 -124.400 -121.300 

-2.882.400 -3.982-200 -4-209100 

301/00 / 04.10.2016/13:18 / 0-8 



Stadt 
Bltterfeld-Wolfen 

Ergebnisplan 2017 

Ertrags- und Aufwand"rt.n 

nachrichtlich: 

Ergabnls 

2015 

1 

111. rechnerisch. Erleichterung das Haushalt.ausglelches 

111 1 • Jahraaergebnis 
(Jahresüberschussl Jahresfehlbetrag) 

111.2 sonstige ordentliche Erträge 

n~ Erträge aus Sonderposten 

111.3 bilanzielle Abschreibungen 

= mcoomal mJt der ROcktage aus ES 
1114 zu verrechnender Betrag ab 2014 

(mcht monetarer Betraa) 

111 5 • Saldo aus 111 1 und 111.4 
verbleibender monetilrer Fehlbetrag 

993622,61 

4.688.280,66 

.a.165.333,59 

-3477 053 

4470.676 

Ansatz 

2016 

2 

" 572.300 

-7V 12:lOO 

-3.34ll.o00 

565.700 

G1 

Ansatz 

2017 

3 

InEUR 
2018 

4 

Ansatz 

2019 

5 

Erlass gilt nur bIS zum 
Haushattsjahr 2016 

2020 

6 



Ergebnisplan 2017 

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (In Euro) 

40.000.000 
45.000.000 n 
35.000.0.00 /'" -. ---30.000.000 ______ . _________ . ______ _ 

25'000'000 ~ 1-_________ _ 
20.000.000 - _ . ______ --' __________ . ___ _ 

15.000.000 
10.000.000 /,- ___ = .~..-________ _ 

5.000.000 '1 ---~-- _ .. /' 
o ~_.-":""----'..,...----.-, _._-'..,----'-,.....--'c.,.--_.-r- t'~ 

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (in Euro) 

30.000.000 ~~. __________ _ 

1/ 
25.000.000 1/-
20.000.000 t 

15.000.000 ff~ 
10.000.000 

5.000.00: .l<t~::../_--~~.....::::: 
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Bi1terfel~-Wolfen 

Finanzplan 2017 

Einzahlungs. und Auszahlungsarten 

L Laufende VerwaHungetltlgkelt 

01 Steuem und 'hnllche Abgaben 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

03 + Sonstige Transferelnzahltlngen 

04 + Ofrentllch--rechtllche Leistungsentgelte 

05 + Privatrechtlldle leistungesenIgeite, 
Koslenerstattungen und Kostenumlagen 

06 + Sonstige Einzahlungen 

07 + Zinsen und i hnliche Einzahlungen 

O' Elnzahlunfl*l au.t '~ulendet' VetWaltung.tatlgkelt 

09 PersonaJalJ&Uhlungen 

10 + V~ungsauszahlungen 

11 + Auszahlungen für $ach- und Oiens1teistungen 

'2 + Transforeuszahlungen 

13 + Sonstige Auszahlungen 

14 + Zinlen und Ihnllche Auszahlungen 

15 • Auszahlung." aus laufender Verwaltungsmtigkelt 

16 .. Saldo aUI "ufender Verwaltungstätigkeit 

11. Inv .. tltlonatiltlgkert 

17 + Einzahlungen aus Investition.zuwendungen 
und -beitrigen 

18 + Einzahlungen aus der Veränderung des 
Anlagevermögens 

19 Einzahlungen aua Investltlon5fatlglcelt 

20 Auszahlungen für eigene Investitionen 

21 + Auszahlungen van Zuwendungen ror 
InvestionattkdenJngsmaßnaJvnen 

22 Auanhlunllan aua Invufttlonstatlillreit 

23 I: Saldo eua/nvuflbollalatlgkelt 

24 .. Flnanzmtltelübe,..chusa /.fehJbelrag 

111. Flnanzierungatätlgkelt: I Llquldltitsreserven 

25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten tur 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 
sonstige ElnHhlungen aus Finanzierungstätigkeit 

26 Auszahlungen tor die Titgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 
sonatige Auuahlungen aus Finanzierungstitlgkelt 

27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

28 Auszahlungen tor die TiigUllg von Krediten 
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

28 • Saldo a uS RNnzi.nJngmtJgkeit 

30 + Einzahlungen aus der Auflösung 
von LlquldititsteaetVen 

31 Auszahlungen an LIquiditätsreserven 

32 = Saldo aus rhr Inanspruchnahme von 
LlquidiUits,..utven 

33 ~ Summ. !Ws den Salden 
der Fln.nzfarungsbitlgkelt und 
der lnan. pruchnahme von LiqUiditiitarts8rven 

34 Summe aus dem FlnanzmiHelüberschuss/..fehlbetrag 
und aus den Salden 
der Flnanz.lerungstiitlgkeit und 
der Inanspruchnahme von LIQuiditätsreserven 

1 von 2 

Ergebnis 

21115 
Anu~ 

2016 
Ansatz ______ ~!JS"'."'tz"_ __ _ 

--,,20:=-1.:..:7-;c-:=~--=2O:=-1:..:8,--- 2011 
InEUR 

2020 

1 2 4 5 6 

36.464.418,90 38.908.600 42.205.000 43.833.000 44.183.000 -44.455.000 

14.008.378,23 14.994.000 14.496.600 11.129.800 8.726.700 7.002.700 

0,00 0 0 0 0 0 

2.592.484,25 2.472.500 2.454.400 2.454.400 2.454.400 2.452.400 

1.718.842,74 1.347.400 1.505.200 1.483.800 1.492.200 .1.472.200 

3.506.455,57. 2.509.600 1.923.800 1.923.600 1.923.600 1.923.600 

1.034,010,71 1,157,300 1.165.600 1.1 87.600 1,1137,600 1.1 67,600 

59.322.588.40 111.389.400 .l.750.fD() " .992.200 59.941,500 5'.413.500 

-17.021 ,221 ,02 -18.297.000 -18.902.200 -1 9.357.000 -19.574.100 -1 9.802.300 

-264.828,08 -279.500 0 0 0 0 

-11 .182.852,68 -13.842.700 -13.375.000 -12.865.800 -13.008.000 -12.486.000 

-23.041 .072,27 -24.511 .400 -25.454.100 -25.653.300 -24.071 .400 -23.944.100 

-3.219.016,80 -2.842.600 -2.531 .500 -2.404.500 -2.623.800 -1.850.300 

-1.645,325,58 -1 .293.000 -1.209.100 -1 .270.400 -1 .338.900 -1.286.600 

-56.314.118.41 -11.0~UI.200 -81"'11.900 -81.551.000 _110.1118.200 -59.3159.300 

2.948.471.91 323..200 2.278,700 441.200 -668.700 495.800 

3.404.149,20 12.298.500 12.004.900 10.729.400 7.5M'.600 

539.339,05 921.200 400.000 210.000 210.000 

394J • .n1l,25 13 219.700 12.404.900 10.939.400 7.'04. fJOO 

-2.581 .290,44 -14.224.000 -13.230.300 -13.622.800 -11 .566.800 

0,00 0 0 0 0 

-2.511.290," -14.224.000 -13.230.300 -13.122.'00 -11.548.100 

1.382.1J7." 

4.310.669.80 

0,00 

-2.793.768,28 

0,00 

0.00 

-2.783.7".2' 

0,00 

128.311,14 

12'.311.14 

-2.115.4&7,14 

1.645.212,66 

-1.D04..100 

-681.100 

1.004.300 

-2.568.400 

o 

o 

-1.5"-100 

o 

o 
o 

-1 .164.100 

-2.245.200 

-'25.400 

1..163.300 

1.864.300 

-3.393.000 

o 

o 

-1.52'.700 

o 

o 
o 

-1.628.700 

-75.400 

-2.81'.400 

-2A42.200 

2.883.400 

-2.525.200 

o 

o 

3~.200 

o 

o 
o 

358.200 

-2.084.000 

.3.782.200 

.... 43.0.900 

3.762.200 

·2.973.200 

o 

o 

789.000 

o 

o 
o 

789.000 

-3.641 .900 

5.294.200 

210.000 

5504.200 

-6.248.400 

o 

-'.248.400 

-7".200 

.,f .64O.000 

744.200 

-3.056.400 

o 

o 

-2.312.200 

o 

o 
o 

-2.312.200 

-3.952.200 

301/00/04.10.2016/13:54/0-8 
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Bitterfeld~Wo1fen 

Finanzplan 2017 
E\nuhlunga. und Auozahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz . ___ ._. __ .. __ ._ .. __ . __ ._ ~~~ __ . __ . ___ ._ .. ___ .. _ .. _. 

2015 2016 2017 2011 2019 2020 -----------_. __ ._--_._-------------'-'-. ____________ ~mEUR 

1 2 3 4 5 6 

35 + VorausslchUicher Bestand an Finanzmitteln 10.079.418,90 0 0 0 o o 
sm Anfang des Haushaltsjahret 

•• Voraussrehtkhw Bestand an' FlnanzrniUeln 11.724.&31,16 -2.246.200 -715.400 -2."".000 -3.641 .900 -3.852.200 
am Ende des Haushaltsjah,..s 

2 von 2 301/00/04.10.2016/13:54/0-8 
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